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Einführung 1 

1 Einführung 

1.1 Ausgangssituation und Abgrenzung 

In Deutschland waren zum Stichtag 31.12.2007 2,25 Millionen Menschen 

pflegebedürftig i.S.d. Pflegeversicherung. 1  Tendenz steigend. So wird 

selbst unter günstigen Voraussetzungen ein Anstieg dieser Zahl auf 2,95 

Millionen bis zum Jahr 2030 angenommen.2 Von den 2,25 Millionen Pfle-

gebedürftigen wurden 1,03 Millionen zu Hause von Angehörigen versorgt.3 

Auf der anderen Seite ist die Zahl der Geburten seit 1950 von 1.116.7014 

auf 683.479 im Jahr 20075 gesunken. Es ist davon auszugehen, dass die-

se Entwicklungen nicht nur Auswirkungen auf die Situation der Familien, 

sondern auch auf Betriebe, Wirtschaft und auf die Gesellschaft insgesamt 

haben werden.  

Immer mehr Erwerbstätige stehen vor dem Problem, Familie und Beruf in 

Einklang bringen zu müssen. So gaben zum Beispiel von 4,9 Millionen 

Teilzeitbeschäftigten im Jahr 2008, 1,3 Millionen (26,6 %) als Hauptgrund 

für ihre Teilzeitbeschäftigung, die Betreuung von Kindern oder Pflegebe-

dürftigen an.6  

In dieser Situation stellt sich für die Erwerbstätigen häufig die Frage, wie 

und in welchem Umfang sie im Falle der Kindererziehung oder Pflege von 

Angehörigen abgesichert sind. In diesem Zusammenhang hat der Gesetz-

geber mit dem zum 01.07.2008 in Kraft getretenen Pflegezeitgesetz (Pfle-

geZG) und dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), in Kraft 

seit 01.01.2007, Rahmenbedingungen geschaffen, die eine sozial- und 

                                                
1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2007, Wiesbaden 2009, S. 12. 
2 Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Demografischer Wandel in 

Deutschland  Heft 2, 2008, S. 26.  
3 Vgl. Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2007, Wiesbaden 2009, S. 12. 
4 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2008, Wiesbaden 2008, S.49. 
5 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Wiesbaden 2009, S.56. 
6 Vgl. Statistisches Bundesamt, Puch, Katharina, Frauendomäne Teilzeitarbeit – Wunsch 

oder Notlösung? (April 2009), in STATmagazin (Web-Magazin des Statistischen Bun-
desamtes), Wiesbaden 2009, S.4, http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/ 
destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/STATmagazin/Arbeitsmarkt/2009__04/ 
2009__04PDF,property=file.pd (Anlage 1). 
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arbeitsrechtliche Absicherung bei Erziehung und Pflege ermöglichen sol-

len.  

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche sozial- und arbeits-

rechtlichen Regelungen für Erziehende und Pflegende im Zusammenhang 

mit den vorstehend genannten Gesetzen von Bedeutung sind. Das Haupt-

augenmerk ist dabei auf sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer7 gerichtet.  

1.2 Aufbau der Diplomarbeit  

Zunächst werden in Kapitel 2 und 3 Zielsetzung und Anspruchsvorausset-

zungen für das PflegeZG und das BEEG dargestellt.  

Daran schließt sich in Kapitel 4 die nähere Betrachtung an, unter welchen 

Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Absicherung von Pflegen-

den und Erziehenden in den sozialen Sicherungssystemen gegeben ist. 

Kapitel 5 erläutert die besonderen arbeitsrechtlichen Regelungen im  

PflegeZG und BEEG zum Kündigungsschutz und Urlaubsanspruch.  

In dem sich anschließenden Vergleich der beiden Gesetze in Kapitel 6 

werden die jeweiligen sozial- und arbeitsrechtlichen Gesichtspunkte ge-

genübergestellt. Unterschiede werden verdeutlicht und bewertet. Beson-

ders wird die unterschiedliche Bewertung von Zeiten der Pflege und Er-

ziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung herausgearbeitet.  

In Kapitel 7 wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick auf bereits in der poli-

tischen Diskussion stehende Veränderungen gegeben.  

 

 

 

 

                                                
7 Anmerkung der Verfasserin: Zur Vereinfachung und besseren Lesbarkeit dieser  

Diplomarbeit wird im Folgenden nur die männliche Begriffsform verwendet. Die  
weibliche Form gilt dabei stets als inbegriffen.  
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2 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) 

2.1 Zielsetzung 

Durch die Einführung des PflegeZG entspricht der Gesetzgeber dem 

Wunsch vieler pflegebedürftiger Menschen, von nahen Angehörigen in 

vertrauter Umgebung gepflegt zu werden. Dieses Gesetz schafft arbeits-

rechtliche Rahmenbedingungen, die Beschäftigten die Pflege naher An-

gehöriger, ohne Angst vor Arbeitsplatzverlust, ermöglichen sollen. Pfle-

gende Angehörige sollen sozialversicherungsrechtlich durch die Solidar-

gemeinschaft abgesichert werden.8  Durch die Stärkung der häuslichen 

Pflege wird zugleich das Ziel verfolgt, die Pflegekassen von den Kosten 

der stationären Pflege zu entlasten.9  

2.2 Anspruchsvoraussetzungen 

§ 2 (1) PflegeZG gibt Beschäftigten das Recht bis zu zehn Arbeitstage der 

Arbeit fernzubleiben, wenn dies erforderlich ist, um für einen pflegebedürf-

tigen nahen Angehörigen in einer akut auftretenden Pflegesituation eine 

bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung 

in dieser Zeit sicherzustellen (kurzzeitige Arbeitsverhinderung). 

Zusätzlich sind Beschäftigte vollständig oder teilweise von der Arbeitsleis-

tung freizustellen, wenn sie einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 

häuslicher Umgebung pflegen wollen (Pflegezeit). Diese Regelung findet 

keine Anwendung gegenüber Arbeitgebern mit i.d.R. 15 oder weniger Be-

schäftigten (§ 3 (1) PflegeZG). 

Die Legaldefinition des Begriffes Beschäftigte findet sich in § 7 (1) Pfle-

geZG. Beschäftigte sind danach Arbeitnehmer, die zu ihrer Berufsbildung 

Beschäftigten und Personen die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbst-

ständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. Dazu ge-

hören auch die in Heimarbeit Beschäftigten und ihnen Gleichgestellte. 

                                                
8 Vgl. BT-Drs. 16/7439, S. 90 f. 
9 Vgl. Preis/Nehring, NZA 2008, 729, S. 729. 
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Diese Aufzählung ist abschließend.10 Arbeitnehmer i.S.d. PflegeZG sind 

sowohl Voll- als auch Teilzeitbeschäftigte, befristet Beschäftigte11 sowie 

geringfügig Beschäftigte.12 

Der Begriff des nahen Angehörigen wird in § 7 (3) PflegeZG abschließend 

geregelt. Danach sind nahe Angehörige: 

• Großeltern, Eltern, Schwiegereltern, 

• Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer eheähnlichen Gemein-

schaft, Geschwister, 

• Kinder , Adoptiv- oder Pflegekinder, die Kinder, Adoptiv- oder Pfle-

gekinder des Ehegatten oder Lebenspartners, Schwiegerkinder und 

Enkelkinder. 

Die Definition des Begriffes Pflegebedürftigkeit ist den §§ 14, 15 SGB XI 

zu entnehmen. Danach ist pflegebedürftig, wer wegen einer körperlichen, 

geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhn-

lichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täg-

lichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in er-

heblichem oder höherem Maße der Hilfe bedarf. Um diese Voraussetzung 

zu erfüllen, muss mindestens Pflegestufe I vorliegen. Für eine Pflegebe-

dürftigkeit i.S.d. § 2 PflegeZG reicht voraussichtliche Pflegebedürftigkeit 

aus. 13 Die bloße Möglichkeit des Eintritts der Pflegebedürftigkeit ist aller-

dings nicht ausreichend. Es müssen Tatsachen vorliegen, auf Grund derer 

der Eintritt der Pflegebedürftigkeit überwiegend wahrscheinlich ist.14 

Von den Regelungen des PflegeZG kann nicht zuungunsten der Beschäf-

tigten abgewichen werden.15  

 

 

                                                
10 Vgl. Kossens, 2009, § 7 PflegeZG Rn. 1 f. 
11 Vgl. Müller, BB 2008, 1058, S. 1058. 
12 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 5. 
13 Vgl. BR-Drs. 718/07, S. 226. 
14 Vgl. Müller, BB 2008, 1058, S. 1059. 
15 Vgl. Kossens, 2009, § 8 PflegeZG Rn. 1. 
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2.2.1 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

Hier muss die Pflegesituation akut, d.h. plötzlich auftreten.16 Der Eintritt 

der Pflegebedürftigkeit darf nicht vorhersehbar gewesen sein.17 

Das Fernbleiben von der Arbeit muss für die Sicherstellung und Organisa-

tion der Pflege erforderlich sein. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, 

wenn bereits eine andere Person die Pflege organisiert. Die kurzzeitige 

Arbeitsverhinderung ist auf den zeitlich erforderlichen Umfang (max. 10 

Arbeitstage) beschränkt.18  

Der Beschäftigte muss dem Arbeitgeber unverzüglich (§ 121 BGB), d.h. 

ohne schuldhaftes Zögern die Verhinderung an der Arbeitsleistung und 

deren voraussichtliche Dauer mitteilen.19 Diese Mitteilungspflicht ist aber 

keine Anspruchsvoraussetzung. Unterbleibt eine Mitteilung, ist ein Son-

derkündigungsschutz nach § 5 PflegeZG nicht möglich.  

§ 2 PflegeZG regelt ein Leistungsverweigerungsrecht. Eine Zustimmung 

des Arbeitgebers für ein Fernbleiben von der Arbeit ist deshalb nicht erfor-

derlich.20 

2.2.2 Pflegezeit 

Unter häuslicher Umgebung ist sowohl der eigene Haushalt des Pflege-

bedürftigen als auch ein anderer Haushalt, in den der Pflegebedürftige 

aufgenommen wurde, zu verstehen. Dies erfolgt in Anlehnung an  

§ 19 SGB XI.21 

Auch § 3 PflegeZG ist als Leistungsverweigerungsrecht ausgestaltet. Lie-

gen die Voraussetzungen vor, so hat der Beschäftigte einen Rechtsan-

spruch auf vollständige oder teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung. 

Eine Zustimmung des Arbeitgebers ist auch hier nicht erforderlich.22 Der 

Beschäftigte muss die Pflegebedürftigkeit durch eine Bescheinigung der 

                                                
16 Vgl. BT-Drs. 16/7439, S.90 f. 
17 Vgl. Müller, BB 2008, 1058, S. 1059. 
18 Vgl. Preis/Nehring, NZA 2008, 729, S. 731. 
19 Vgl. Kossens, 2009, § 2 PflegeZG Rn. 19, 22. 
20 Vgl. Preis/Nehring, NZA 2008, 729, S. 731. 
21 Vgl. Böhm, in Klie/Krahmer, 2009, § 3 PflegeZG Rn. 7. 
22 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, §107 Rn. 56. 
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Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung 

(MDK) nachweisen.23  

Die Pflegezeit muss dem Arbeitgeber gegenüber mindestens 10 Arbeits-

tage vor Beginn schriftlich geltend gemacht werden und zugehen. Gleich-

zeitig muss der Beschäftigte erklären, für welchen Zeitraum und in wel-

chem Umfang die Freistellung von der Arbeitsleistung geltend gemacht 

wird. Wird lediglich eine teilweise Freistellung von der Arbeitsleitung gel-

tend gemacht, sind auch Angaben über die gewünschte Verteilung der 

Arbeitszeit zu machen.24 Über die Verringerung und Verteilung der Ar-

beitszeit müssen Beschäftigter und Arbeitgeber eine schriftliche Vereinba-

rung treffen. Stehen den Wünschen des Beschäftigten keine dringenden 

betrieblichen Gründe entgegen, hat der Arbeitgeber diesen zu entspre-

chen.25  

Die Höchstdauer für die Inanspruchnahme der Pflegezeit beträgt für jeden 

pflegebedürftigen nahen Angehörigen 6 Monate. Die Pflegezeit kann also 

auch für einen kürzeren Zeitraum als 6 Monate in Anspruch genommen 

werden und unter den Voraussetzungen des § 4 (1) S. 2 u. S. 3 PflegeZG 

bis zur Höchstdauer verlängert werden.26 Eine Aufteilung der Pflegezeit in 

mehrere Abschnitte, zwischen denen eine Unterbrechung liegt, ist nicht 

möglich.27 

Unter den Voraussetzungen des § 4 (2) PflegeZG endet die Pflegezeit 

spätestens 4 Wochen nach Eintritt der veränderten Umstände vorzeitig. 

Für eine vorzeitige Beendigung der Pflegezeit aus anderen Gründen be-

nötigt der Beschäftigte die Zustimmung des Arbeitgebers.28  

 

 

                                                
23 Vgl. BR-Drs. 718/07, S. 221. 
24 Vgl. Müller, BB 2008, 1058, S. 1062 f. 
25 Vgl. Kossens, 2009, § 3 PflegeZG Rn. 53 
26 Vgl. Böhm, in Klie/Krahmer, 2009, § 4 PflegeZG Rn. 5-9. 
27 ArbG Stuttgart, Urteil v. 24.09.2009 – 12 CA 1792/09, BB 2009, 2477 f. 
28 Vgl. BR-Drs. 718/07, S. 223. 
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3 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 

3.1 Zielsetzung 

Die Regelungen zur Elternzeit sollen dem Arbeitnehmer, unter Aufrecht-

erhaltung des Arbeitsverhältnisses, Freiraum für die Betreuung des Kindes 

geben.29 Das Elterngeld hat das Ziel, Eltern bei der Sicherung ihrer Le-

bensgrundlage zu unterstützen, wenn sie sich im ersten Lebensjahr des 

Kindes vorrangig der Betreuung widmen wollen. Das Elterngeld und die 

Regelungen der Elternzeit sollen darüberhinaus Grundlage für die Ver-

besserung der gleichberechtigten Teilhabe an Familienaufgaben und Er-

werbstätigkeit sein.30  

3.2 Anspruchsvoraussetzungen 

Im ersten Abschnitt des BEEG sind die Voraussetzungen für den Bezug 

von Elterngeld geregelt. Abschnitt zwei bestimmt die Voraussetzungen für 

den Anspruch auf Elternzeit.  

3.2.1 Elterngeld 

Für einen Anspruch auf Elterngeld nach § 1 BEEG ist es Voraussetzung:  

• seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland zu 

haben,  

• mit seinem Kind in einem Haushalt zu leben,  

• dieses Kind selbst zu betreuen und zu erziehen und  

• keine oder keine volle Erwerbstätigkeit auszuüben.  

Für die Definition der Begriffe „Wohnsitz“ und „gewöhnlichen Aufenthalt“ 

gilt § 30 (3) SGB I. Elterngeldberechtigende Kinder sind auch die in § 1 (3) 

BEEG genannten Kinder. Eine kurzfristige Erziehung und Betreuung des 

Kindes durch andere Personen führt nicht zu einer Unterbrechung.31 Für 

den Anspruch auf Elterngeld ist das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

                                                
29 Vgl. Bruns, 2008, S. 13. 
30 Vgl. BT-Drs. 16/1889, S.15,18. 
31 Vgl. Böttcher, 2010, § 1 BEEG Rn. 19 f. 
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keine Voraussetzung. Es wird keine volle Erwerbstätigkeit ausgeübt, wenn 

die Wochenarbeitszeit im Monatsdurchschnitt 30 Stunden nicht übersteigt 

oder eine Beschäftigung zur Berufsausbildung ausgeübt wird. Die Voraus-

setzungen für einen Anspruch auf Elterngeld müssen während des ge-

samten Bezugszeitraums vorliegen. Elterngeld wird nur auf schriftlichen 

Antrag gewährt.32  

Die Höhe des Elterngeldes bestimmt sich nach § 2 BEEG. Das Elterngeld 

ist abhängig von der Höhe des in den letzten 12 Monaten vor der Geburt 

erzielten Einkommens. Es wird mindestens in Höhe von 300 € gewährt. 

Dies gilt selbst dann, wenn vor der Geburt kein Einkommen aus Erwerbs-

tätigkeit erzielt worden ist. Elterngeld wird maximal in Höhe von 1800 € 

gewährt.33  

Ein Elternteil kann für maximal 12 Monate Elterngeld beziehen. Die 2 wei-

teren Monate sind dem anderen Elternteil vorbehalten (sog. Partnermona-

te).34 Die Bezugsdauer des Elterngeldes kann unter den Voraussetzungen 

des § 6 (1) BEEG auf 24 bzw. 28 Monate verlängert werden. Dabei wird 

der monatliche Auszahlungsbetrag des Elterngeldes halbiert.35  

3.2.2 Elternzeit 

Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmer, wenn sie mit ihrem Kind in 

einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Für 

einen Anspruch auf Elternzeit ist das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses 

Voraussetzung. Der Umfang der Arbeitsleistung ist unerheblich. Somit 

können auch Teilzeitkräfte und geringfügig Beschäftigte einen Anspruch 

auf Elternzeit haben. § 15 BEEG gilt sowohl für unbefristet als auch für 

befristete Arbeitsverhältnisse. Die Elternzeit verlängert ein befristetes  

Arbeitsverhältnis nicht und endet mit Auslauf der Befristung. Arbeitnehmer 

i.S.d. BEEG sind auch zur Berufsausbildung Beschäftigte. Demnach  

besteht auch für diesen Personenkreis ein Anspruch auf Elternzeit. Die 

                                                
32 Vgl. Böttcher, 2010, § 7 BEEG Rn. 1. 
33 Vgl. ebenda, § 2 BEEG Rn. 1, 12. 
34 Vgl. ebenda, § 4 BEEG Rn. 6 f. 
35 Vgl. ebenda, § 6 BEEG Rn. 2. 
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Dauer der Berufsbildung verlängert sich dabei um die Dauer der Eltern-

zeit, da diese nicht auf Berufsbildungszeiten angerechnet wird.36  

Der Berechtigte muss mit dem zu betreuenden Kind in einem Haushalt 

leben und dieses selbst betreuen und erziehen. Dabei sind vorübergehen-

de Abwesenheitszeiten oder ein längerer Krankenhausaufenthalt un-

schädlich. Das Kind muss nicht ausschließlich vom Berechtigten betreut 

und erzogen werden.37 Die Voraussetzungen unter denen auch für Enkel-

kinder Elternzeit beansprucht werden kann, wurden neu in das Gesetz 

aufgenommen (Großelternzeit). 

Ein Anspruch auf Elternzeit besteht längstens bis zur Vollendung des drit-

ten Lebensjahres des Kindes. Die Dauer der Mutterschutzfrist nach § 6 (1) 

MuSchG wird auf die Elternzeit angerechnet. Ein Anspruch auf Elternzeit 

besteht bei mehreren Kindern für jedes Kind, auch bei Überschneidungen 

der Zeiträume.38 

Bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes ist der Anspruch auf 

Elternzeit nicht abhängig von der Zustimmung des Arbeitgebers.39 Mit Zu-

stimmung des Arbeitgebers ist ein Anteil der Elternzeit von höchstens 12 

Monaten auf die Zeit bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres übertragbar.  

Jeder Elternteil kann die Elternzeit anteilig oder in vollem Umfang alleine 

oder mit dem anderen Elternteil gemeinsam nehmen. Auch hier darf der 

Umfang der Erwerbstätigkeit 30 Stunden pro Woche nicht übersteigen. 

Jeder Elternteil hat, unabhängig vom anderen, Anspruch auf die volle 

Dauer der Elternzeit.40  

Elternzeit kann beim gleichzeitigen Bestehen mehrerer Arbeitsverhältnisse 

in allen oder nur in einzelnen geltend gemacht werden.41 Die 30 Stunden 

Grenze ist auch hier zu beachten. Eine Teilzeittätigkeit in zulässigen Um-

fang kann sowohl beim eigenen, bei einem anderen Arbeitgeber oder als 

                                                
36 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 19. 
37 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 108. 
38 Vgl. Dörner, in Müller-Glöge/Preis/Schmidt, 2010, § 15 BEEG Rn. 6. 
39 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 109. 
40 Vgl. Böttcher, 2010, § 15 BEEG Rn. 10. 
41 Vgl. ebenda, § 15 BEEG Rn. 1. 
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Selbstständiger ausgeübt werden. Für die Ausübung einer zulässigen 

Teilzeittätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber oder eine selbstständige 

Tätigkeit benötigt der Elternzeitler die Zustimmung seines Arbeitgebers. 

Der Arbeitgeber kann seine Zustimmung nur aus dringenden betrieblichen 

Gründen verweigern. 42 

Der Elternzeitberechtigte kann eine Verringerung der Arbeitszeit beantra-

gen. Unter den Voraussetzungen des § 15 (6) u. (7) BEEG hat er sogar 

einen Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit während der Elternzeit. 

Dies gilt auch wenn der Elternzeitler sich in Elternzeit mit einer vollständi-

gen Befreiung von der Arbeitsleistung befindet.43 Der Elternzeitberechtigte 

kann eine vor der Elternzeit bereits bestehende Teilzeittätigkeit während 

der Elternzeit unverändert fortsetzen. 44  Es ist die 30 Wochenstunden 

Grenze des § 15 (4) BEEG zu beachten. Nach Ende der Elternzeit kann 

der Elternzeitler zu der Arbeitszeit zurückkehren, die vor der Elternzeit 

vereinbart war (§15 (5) S. 4 BEEG).45 

Elternzeit muss mindestens 7 Wochen vor ihrem Beginn schriftlich beim 

Arbeitgeber geltend gemacht werden. Es ist dabei eine Erklärung abzuge-

ben, für welche Zeiträume innerhalb von 2 Jahren Elternzeit genommen 

werden soll.46 Die Elternzeit kann auf 2 Zeitabschnitte verteilt werden. Für 

eine Verteilung auf weitere Zeitabschnitte ist die Zustimmung des Arbeit-

gebers erforderlich.47 Eine vorzeitige Beendigung der Elternzeit ist nur mit 

Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Eine Ausnahme davon ist in  

§ 16 (4) BEEG geregelt.48 Der Regelungen zur Elternzeit sind unabding-

bar.49 

 

 

                                                
42 Vgl. Böttcher, 2010, § 15 BEEG Rn. 11, 13. 
43 BAG, Urteil v. 19.04.2005 – 9 AZR 233/04, NZA 2005,1354-1358. 
44 BAG, Urteil v. 27.04.2004 – 9 AZR 21/04, NZA 2004,1039-1042. 
45 Vgl. Böttcher, 2010, § 15 BEEG Rn. 15. 
46 Vgl. ebenda, § 16 BEEG Rn. 1 f. 
47 Vgl. ebenda, § 16 BEEG Rn. 3, 8. 
48 Vgl. ebenda, § 16 BEEG Rn. 11, 15. 
49 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 172 Rn. 4. 



Sozialrechtliche Bedeutung von PflegeZG u. BEEG 11 

4 Sozialrechtliche Bedeutung von PflegeZG u. BEEG 

Bezüglich der sozialrechtlichen Bedeutung des PflegeZG muss zwischen 

der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung (§ 2 PflegeZG) und der Pflegezeit  

(§ 3 PflegeZG) unterschieden werden. Bei der Pflegezeit kann sich der 

Beschäftigte vollständig oder teilweise von der Arbeitsleistung freistellen 

lassen. 

4.1 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

Bei der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung ist zu differenzieren, ob für die-

sen Zeitraum Entgeltfortzahlung erfolgt oder nicht. Das PflegeZG beinhal-

tet keine Regelungen zur Entgeltfortzahlung. Diese kann sich nur aus an-

deren gesetzlichen Vorschriften (z.B. § 616 BGB) oder auf Grund einer 

Vereinbarung ergeben (z.B. Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Ar-

beitsvertrag).50  

Für den Fall der Entgeltfortzahlung besteht die Versicherungspflicht in der 

Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung unverändert 

fort. 51  In der Unfallversicherung besteht zusätzlich zum Unfallversiche-

rungsschutz als Beschäftigter (§ 2 (1) Nr.1 SGB VII), Versicherungsschutz 

für die Pflege und alle damit unmittelbar im Zusammenhang stehenden 

Tätigkeiten (§ 2 (1) Nr.17 SGB VII).52 

Bei fehlender Entgeltfortzahlung gilt das Beschäftigungsverhältnis als ge-

gen Entgelt fortbestehend (§ 7 (3) SGB IV). Damit bleibt die Versiche-

rungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung unverändert beste-

hen. Da kein Arbeitsentgelt erzielt wird, besteht keine Beitragspflicht. Dem 

Arbeitsentgelt zuzurechnende Einmalzahlungen, die der Beschäftigte in 

diesem Zeitraum erhält, sind beitragspflichtig.53 Bei bisher in der gesetzli-

chen Kranken- und Pflegeversicherung versicherungsfreien Beschäftigten 

(§ 6 (1) Nr. 1 SGB V) hat eine, durch die kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

                                                
50 Vgl. BT-Drs. 16/7439, S.92. 
51 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 125. 
52 Vgl. BSG vom 07.09.2004 – B 2 U 46/03 R, NJW 2005, 1148-1150, S. 1150 (auch 

einmalige oder kurzfristige Tätigkeiten lösen einen Versicherungsschutz aus). 
53 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 126. 
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entstehende Unterschreitung der Jahresarbeitsentgeltgrenze keine Aus-

wirkungen für die Beurteilung der Versicherungsfreiheit.54 Es wird hier das 

Arbeitsentgelt zu Grunde gelegt, das ohne die Unterbrechung erzielt wor-

den wäre.55 

4.2 Pflegezeit 

Bei der Pflegezeit nach § 3 PflegeZG müssen die vollständige und teilwei-

sen Freistellung von der Arbeitsleistung getrennt betrachtet werden. Es 

ergeben sich unterschiedliche sozialrechtliche Folgen. 

4.2.1 Vollständige Freistellung 

Lässt sich ein Arbeitnehmer während der Pflegezeit vollständig von der 

Arbeitsleistung freistellen, so ruht das Arbeitsverhältnis und es besteht 

kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Zudem findet die Regelung des  

§ 7 (3) S.1 SGB IV keine Anwendung. Das Arbeitsverhältnis gilt also auch 

während des ersten Monats nicht als gegen Entgelt fortbestehend.56 Die 

Versicherungspflicht in der Sozialversicherung, auf Grund des Arbeitsent-

geltes, entfällt mit dem letzten Tag der Entgeltzahlung.57 

4.2.1.1 Rentenversicherung 

Versicherungspflicht tritt in der Rentenversicherung nur unter den Voraus-

setzungen des § 3 S.1 Nr.1a SGB VI ein. Dafür muss der freigestellte Ar-

beitnehmer einen Pflegebedürftigen nicht erwerbsmäßig wenigstens 14 

Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung pflegen (nicht er-

werbsmäßig tätige Pflegeperson). Der Pflegebedürftige muss Anspruch 

auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversicherung 

haben. Die Versicherungspflicht tritt nicht ein, wenn die Pflegeperson 

mehr als 30 Stunden wöchentlich erwerbstätig ist.58 Bei einer vollständi-

gen Freistellung wird diese Einschränkung für die Beurteilung der Versi-

cherungspflicht in der Rentenversicherung praktisch keine Bedeutung  

                                                
54 Vgl. Müller/Stuhlmann, ZTR 2008, 290, S. 295. 
55 Vgl. BT-Drs. 16/4247, S. 30. 
56 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 b, S. 6. 
57 Vgl. Müller/Stuhlmann, ZTR 2008, 290, S. 295. 
58 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 143. 
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haben. Von der Rentenversicherungspflicht als nicht erwerbsmäßige Pfle-

gepersonen i.S.d. § 19 SGB XI werden Familienangehörige, Verwandte, 

Freunde, Nachbarn und sonstige ehrenamtliche Helfer erfasst. Erwerbs-

mäßigkeit ist zu verneinen, wenn der Pflegebedürftige der Pflegeperson 

maximal einen Betrag in Höhe des jeweiligen Pflegegeldes nach § 37 

SGB XI zahlt. Bei Familienangehörigen, Verwandten und Nachbarn wird 

selbst bei einem höheren Betrag Nichterwerbsmäßigkeit angenommen.59 

Liegen die o.g. Voraussetzungen vor, so tritt Versicherungspflicht in der 

Rentenversicherung kraft Gesetzes ein. Die Versicherungspflicht hängt 

nicht von einem Antrag ab. Die Versicherungspflicht endet mit dem Tag 

des dauerhaften Wegfalls einer Voraussetzung.60 

Bei nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen wird für die soziale  

Absicherung in der Rentenversicherung nicht auf ein eventuell vom  

Pflegebedürftigen an die Pflegeperson gezahltes Entgelt abgestellt. 61  

Beitragsbemessungsgrundlage für Versicherungspflichtige sind nach  

§ 161 (1) SGB VI die beitragspflichtigen Einnahmen. Die Grundlage für die 

Berechnung der beitragspflichtigen Einnahme ergibt sich aus § 166 (2) 

SGB VI. Die beitragspflichtige Einnahme nicht erwerbsmäßig tätiger Pfle-

gepersonen ist demnach abhängig von der Pflegestufe nach § 15 SGB XI 

und dem wöchentlichen zeitlichen Aufwand für die Pflege.62 Dieser Punkt 

wird in Kapitel 6 noch ausführlich dargestellt.  

Die Beiträge für versicherungspflichtige Pflegepersonen tragen die Leis-

tungsträger der Pflegeversicherung des Pflegebedürftigen allein (§ 170 (1) 

Nr. 6 SGB VI).63 Diese Beiträge sind Pflichtbeiträge und somit Pflichtbei-

tragszeiten. Diese Pflichtbeitragszeiten sind auf die Wartezeiten nach  

§ 50 SGB VI anrechenbar. Die jeweiligen Wartezeiten sind Voraussetzung 

für bestimmte Rentenarten. Somit wirken die aus der Versicherungspflicht 

                                                
59 Vgl. Grintsch, in Kreikebohm, 2008, § 3 SGB VI Rn. 11, 13. 
60 Vgl. ebenda, § 3 SGB VI Rn. 15 f. 
61 Vgl. BT-Drs. 12/5262, S. 160. 
62 Vgl. Reinhardt, in Reinhardt, 2006, § 166 SGB VI Rn. 10. 
63 Vgl. Von Koch, in Rolfs u.a., 2009, § 170 SGB VI Rn. 12. 
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als Pflegeperson resultierenden Pflichtbeitragszeiten rentenbegründend 

und rentensteigernd.64  

4.2.1.2 Krankenversicherung 

Mit dem letzten Tag der Entgeltzahlung entfällt die Versicherungspflicht 

als gegen Entgelt Beschäftigter.65 Durch die Inanspruchnahme der Pflege-

zeit nach § 3 PflegeZG tritt keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Krankenversicherung ein. Die Pflegeperson muss sich somit während der 

vollständigen Freistellung im Rahmen der Pflegezeit anderweitig kranken-

versichern. Dies kann durch eine Familienversicherung unter den Voraus-

setzungen des § 10 SGB V erfolgen. Es muss einen „ Stammversicherten“ 

in der gesetzlichen Krankenversicherung geben, von dem die Pflegeper-

son einen Anspruch auf Familienversicherung ableiten kann. 66 Das Ge-

samteinkommen der Pflegeperson darf regelmäßig im Monat ein Siebtel 

der monatlichen Bezugsgröße (für das Jahr 2010 = 365 €) nicht über-

schreiten. Gesamteinkommen ist dabei gemäß § 16 SGB IV die Summe 

aller Einkünfte i.S.d. Einkommenssteuerrechts.67 Ein durch den Pflegebe-

dürftigen an die Pflegeperson gezahlter Betrag in Höhe des entsprechen-

den Pflegegeldes ist gemäß § 3 S.1 Nr. 36 EStG steuerfrei.68 Dies gilt nur 

für Angehörige (§ 15 AO) des Pflegebedürftigen bzw. für i.S.d. § 33 (2) 

EStG sittlich zur Pflege verpflichtete Personen.69 Eine finanzielle Anerken-

nung durch den Pflegebedürftigen bis zur Höhe des Pflegegeldes steht 

einer Familienversicherung der Pflegeperson also nicht entgegen. Die 

Familienversicherung ist gemäß § 3 S.3 SGB V beitragsfrei.70 Der Pflege-

person entstehen hier keine Kosten.  

Eine andere Möglichkeit der Absicherung in der Krankenversicherung 

während der vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung ist die frei-

willige Weiterversicherung in der bisherigen gesetzlichen Krankenversi-

                                                
64 Vgl. Gallon, in Klie/Krahmer, 2009, § 44 SGB XI Rn. 10. 
65 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 b, S. 6.  
66 Vgl. Müller/Stuhlmann, ZTR 2008, 290, S. 295. 
67 Vgl. Marschner, in Kreikebohm, 2008, § 16 SGB IV Rn. 2. 
68 Vgl. Beckerath, in Kirchhof, 2008, § 3 EStG Rn. 102. 
69 Vgl. ebenda, 2008, § 3 EStG Rn. 102. 
70 Vgl. Peters, in Leitherer, 2009, §10 SGB V Rn. 2. 
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cherung nach § 9 (1) Nr.1 SGB V.71 Dafür muss die notwendige Vorversi-

cherungszeit erfüllt sein. Zu den Vorversicherungszeiten zählen sowohl 

Zeiten der Versicherungspflicht nach § 5 SGB V, als auch Zeiten einer 

freiwilligen Versicherung nach § 9 SGB V oder einer Familienversicherung 

nach § 10 SGB V.72  

Für jeden Tag der Mitgliedschaft sind Beiträge zu zahlen (§ 223 (1)  

SGB V). Die Beiträge sind abhängig von den beitragspflichtigen Einnah-

men (§ 223 (2) SGB V), die bis zur Beitragsbemessungsgrenze berück-

sichtigt werden. 73  Für die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahme 

freiwillig Versicherter, zählt der durch den Pflegebedürftigen an die  

Pflegeperson gezahlte Betrag, in Höhe des Pflegegeldes, nicht mit (§ 240 

(2) S. 4 i.V.m. (1) SGB V). Werden keine anderen Einkünfte erzielt, gilt die 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage (§ 240 (4) SGB V).74 Die Beiträge 

hat die freiwillig versicherte Pflegeperson gemäß § 250 (2) SGB V alleine 

zu tragen75 und nach § 252 SGB V alleine zu zahlen.76 Liegen weder die 

Voraussetzungen für eine Familienversicherung nach § 10 SGB V noch 

für eine freiwillige Weiterversicherung nach § 9 (1) Nr.1 SGB V vor, so hat 

die Pflegeperson die Möglichkeit sich bei einer privaten Krankenversiche-

rung zu versichern. Ist auch diese Möglichkeit nicht gegeben, bzw. macht 

die Pflegeperson keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit, tritt unter den 

Voraussetzungen des § 5 (1) Nr.13 SGB V (Versicherungspflicht der  

bisher Nichtversicherten) Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung ein. Dafür muss die Pflegeperson zuletzt gesetzlich kran-

kenversichert gewesen sein. 77 Dabei ist unter „zuletzt gesetzlich kranken-

versichert“ sowohl eine Pflichtversicherung, eine freiwillige Versicherung 

als auch eine Familienversicherung zu verstehen.78 Die Versicherungs-

pflicht der bisher Nichtversicherten ist gegenüber allen anderen  

                                                
71 Vgl. Müller/Stuhlmann, ZTR 2008, 290, S. 295. 
72 Vgl. Kruse, in Kruse/Hänlein, 2009, § 9 SGB V Rn. 4. 
73 Vgl. Hänlein, in Kruse/Hänlein, 2009, § 223 SGB V Rn. 4. 
74 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 135. 
75 Vgl. Rixen, in Becker/Kingreen, 2008 § 250 SGB V Rn. 5. 
76 Vgl. ebenda, 2008 § 250 SGB V Rn. 2. 
77 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 133, 136. 
78 Vgl. Kruse, in Kruse/Hänlein, 2009 § 5 SGB V Rn 67. 
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Versicherungsmöglichkeiten nachrangig. 79  Die beitragspflichtigen Ein-

nahmen werden wie bei freiwillig Versicherten bestimmt (§ 227 SGB V). 

Die daraus resultierenden Beiträge sind auch hier vom Versicherten allei-

ne zu tragen.80  

Gemäß dem Grundsatz „Pflegeversicherung folgt Krankenversicherung“, 

gelten für die Pflegeversicherung die Ausführungen zur Krankenversiche-

rung entsprechend.  

4.2.1.3 Arbeitslosenversicherung  

§ 44a SGB XI verweist bezüglich einer Absicherung in der Arbeitslosen-

versicherung auf das SGB III. Während der vollständigen Freistellung  

im Rahmen der Pflegezeit besteht Versicherungspflicht in der Arbeitslo-

senversicherung nach § 26 (2b) SGB III.81 Ein wöchentlicher Mindestzeit-

aufwand für die Pflege wie in der Rentenversicherung (14 Stunden), ist 

nicht erforderlich.82 Von der Versicherungspflicht werden Personen, die 

ihre Beschäftigung von vornherein auf Dauer aufgeben oder für einen län-

geren, als den im Pflegezeitgesetz geregelten Zeitraum unterbrechen, 

nicht erfasst.83 Die Versicherungspflicht nach § 26 (2b) SGB III ist nach-

rangig gegenüber der Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften des 

SGB III.84 

Beginn und Ende der Versicherungspflicht nach § 26 (2b) SGB III richten 

sich nach Beginn und Ende der Pflegezeit. Dabei wird durch eine Verlän-

gerung der Pflegezeit bis zur Höchstdauer von sechs Monaten automa-

tisch auch die Versicherungspflicht nach § 26 (2b) SGB III verlängert. An 

dem Tag, an dem die Pflegezeit vorzeitig endet, endet auch die Versiche-

rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung.85 

 

                                                
79 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 136. 
80 Vgl. Hänlein, in Kruse/Hänlein, 2009, § 250 SGB V Rn. 3. 
81 Vgl. Schiffer-Werneburg, in Klie/Krahmer, 2009, § 44a SGB XI Rn 13, 14. 
82 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 a, S. 17. 
83 Vgl. BT-Drs. 16/7439, S. 59. 
84 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 a, S. 19. 
85 Vgl. ebenda, S. 18. 
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Die Beitragstragung für während der Pflegezeit Versicherungspflichtige  

(§ 26 (2b) SGB III), ist in § 347 Nr. 10 SGB III geregelt. Die Beiträge wer-

den von demjenigen Leistungsträger der Pflegeversicherung getragen, bei 

dem der Pflegebedürftige versichert ist. Diese Beiträge sind von den Leis-

tungsträgern an die Bundesagentur zu zahlen. Näheres hierzu wurde auf 

der Grundlage des § 349 (4a) SGB III, in einem Rundschreiben vom 

01.07.2008, durch den Spitzenverband Bund der Pflegekassen, den Ver-

band der privaten Krankenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit 

vereinbart.86 

Wird nach Ende der Pflegezeit die Beschäftigung nicht wieder aufgenom-

men, kommt eine freiwillige Weiterversicherung nach § 28a (1) Nr.1  

SGB III in Betracht.87 Dabei muss wie in der Rentenversicherung die Pfle-

getätigkeit mindestens 14 Stunden wöchentlich ausgeübt werden und eine 

Vorversicherungszeit erfüllt sein. Der Antrag für die freiwillige Weiterversi-

cherung muss innerhalb eines Monats nach Beendigung der Pflegezeit 

gestellt werden.88  

4.2.1.4 Unfallversicherung 

Da es für den Unfallversicherungsschutz auf eine tatsächliche Beschäfti-

gung ankommt, entfällt dieser während der vollständigen Freistellung.89 

Ein Versicherungsschutz für die Pflegeperson besteht während der voll-

ständigen Freistellung und auch darüber hinaus unter den Voraussetzun-

gen des § 2 (1) Nr. 17 SGB VII. Ein Mindestpflegeaufwand wie in der Ren-

tenversicherung ist nicht erforderlich.90 

Zu den versicherten Tätigkeiten zählen Pflegetätigkeiten im Bereich der 

Körperpflege und soweit diese überwiegend dem Pflegebedürftigen zugu-

te kommen: 

• Pflegetätigkeiten im Bereich der Ernährung, 

                                                
86 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 a, S. 22 f. 
87 Vgl. ebenda, S. 19. 
88 Vgl. Schiefer/Hilgenfeld/Krogull, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, Rn. 146. 
89 Vgl. Franke, in Franke/Molkentin, 2007, § 2 SGB VII Rn. 2. 
90 BSG, Urteil v. 07.09.2004 – B 2 U 46/03 R, NJW 2005, 1148-1150. 
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• Pflegetätigkeiten im Bereich der Mobilität und  

• Pflegetätigkeiten im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung 

(§14 (4)SGB XI). 

Versicherungsschutz besteht auch bei Tätigkeiten, die mit den o.g. Pflege-

tätigkeiten im direkten Zusammenhang stehen.91  

Mit dem Vorliegen der o.g. Voraussetzungen tritt Versicherungspflicht kraft 

Gesetzes ein.92Zuständig für Pflegepersonen sind die kommunalen Unfall-

versicherungsträger.93 Für Pflegepersonen werden keine Beiträge erho-

ben (§ 185 (2) S.1 SGB VII).94 

4.2.2 Teilweise Freistellung  

Nach § 3 (1) S.1 PflegeZG besteht für Beschäftigte die Möglichkeit, sich 

teilweise von der Arbeitsleistung freistellen zu lassen. Dabei ergeben sich 

in Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen-, und Unfallversicherung un-

terschiedliche Folgen in Abhängigkeit vom Umfang der teilweisen Freistel-

lung von der Arbeitsleistung. 

4.2.2.1 Rentenversicherung 

In der Rentenversicherung muss zwischen einer Reduzierung der Arbeits-

zeit auf regelmäßig 30 Stunden pro Woche oder weniger und einer  

verbleibenden Arbeitszeit von regelmäßig über 30 Stunden pro Woche 

unterschieden werden. 

Verbleibt nach der Reduzierung der Arbeitszeit im Rahmen der Pflegezeit 

eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 30 Stunden, so ist 

eine Versicherungspflicht als nicht erwerbsmäßig tätige Pflegeperson 

ausgeschlossen (§ 3 S. 3 SGB VI).95 Die Versicherungspflicht als Beschäf-

tigter nach § 1 S. 1 Nr. 1 SGB VI bleibt von der Inanspruchnahme der 

Pflegezeit in diesem Fall unberührt. Durch die Reduzierung der Arbeitszeit 

vermindert sich allerdings das Arbeitsentgelt und somit die beitragspflichti-
                                                
91 Vgl. Gallon, in Klie/Krahmer, 2009, § 44 SGB XI Rn. 73. 
92 Vgl. Linke, in Wagner/Knittel, 2009, § 44 SGB XI Rn 34. 
93 Vgl. Franke, in Franke/Molkentin, 2007, § 2 SGB VII Rn. 210. 
94 Vgl. Weiß, in Franke/Molkentin. 2007, § 185 SGB VII Rn. 8. 
95 Vgl. Grintsch, in Kreikebohm, 2008, § 3 SGB VI Rn. 45. 
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ge Einnahme für die Berechnung der Beiträge. Dies wirkt sich rentenmin-

dernd aus. 

Wird die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durch die teilweise Freistel-

lung von der Arbeitsleistung auf unter 30 Stunden pro Woche reduziert, so 

besteht unter den Voraussetzungen des § 3 S.1 Nr. 1a SGB VI Versiche-

rungspflicht in der Rentenversicherung als nicht erwerbsmäßig tätige  

Pflegeperson. Liegen diese Voraussetzungen vor, so besteht diese Versi-

cherungspflicht neben der Versicherungspflicht als Beschäftigter (Mehr-

fachversicherung).96 Bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen 

aus den beiden Versicherungspflichtverhältnissen ist § 22 (2) SGB IV  

zu beachten. Beide beitragspflichtigen Einnahmen zusammen dürfen die 

Beitragsbemessungsgrenze nicht übersteigen und sind deshalb für  

die Beitragsberechnung entsprechend ihrem Verhältnis zueinander auf die 

Beitragsbemessungsgrenze zu beschränken.  

Erfüllt die Beschäftigung durch die Reduzierung der Arbeitszeit die  

Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung i.S.d. § 8 (1) Nr.1 

SGB IV, so besteht Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung  

(§ 5 (2) S.1 Nr. 1 SGB VI).97  

Liegt das Entgelt aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung inner-

halb der Grenzen des § 20 (2) SGB IV, d.h. zwischen 400,01 € und  

800,00 € (Gleitzone), so gelten besondere Regeln für die Berechnung der 

beitragspflichtigen Einnahme und die Beitragstragung (§ 163 (10),  

§ 168 (1) Nr. 1d SGB VI).98  

4.2.2.2 Krankenversicherung 

In der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt während der teilweisen 

Freistellung von der Arbeitsleistung die Versicherungspflicht als Beschäf-

tigter nach § 5 (1) Nr. 1 SGB V bestehen. Es verringert sich lediglich die 

beitragspflichtige Einnahme. Auch hier gilt der Grundsatz „Pflegeversiche-

rung folgt Krankenversicherung“. Etwas anderes gilt, wenn durch die  
                                                
96 Vgl. von Koch, in Rolfs, 2009, § 3 SGB VI Rn 15. 
97 Vgl. Grintsch, in Kreikebohm, 2008, § 5 SGB VI Rn. 16. 
98 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 b, S. 6 f. 
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Reduzierung der Arbeitszeit die Voraussetzungen einer geringfügigen Be-

schäftigung erfüllt sind. Es besteht dann Versicherungsfreiheit gemäß  

§ 7 (1) SGB V. Krankenversicherungsschutz kann z.B. durch eine Fami-

lienversicherung oder eine freiwillige Versicherung erlangt werden. Liegt 

das Entgelt aus der versicherungspflichtigen Beschäftigung auf Grund der 

Reduzierung der Arbeitszeit innerhalb der Gleitzone, so ergeben sich auch 

hier Besonderheiten (§ 226 (4) SGB V).99 Für die Ermittlung der beitrags-

pflichtigen Einnahme sind die Regelungen des § 163 (10) S. 1-5 und 8 

SGB VI anzuwenden.  

Hat ein Beschäftigter sich nach § 3 PflegeZG vollständig von der Arbeits-

leistung befreien lassen oder sind durch die Reduzierung der Arbeitszeit 

die Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung erfüllt, können 

nach § 44a SGB XI auf Antrag Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversi-

cherung gewährt werden.  

Anspruchsberechtigt ist allerdings nicht, wer von vornherein seine Be-

schäftigung dauerhaft aufgibt oder sich für eine längere Zeit, als die im 

PflegeZG vorgeschriebene Höchstdauer, von der Arbeitsleistung freistel-

len lässt.100 Für die Antragsstellung ist keine Frist vorgeschrieben. Ant-

ragsberechtigt ist die Pflegeperson.101  Zuschüsse werden u.a. für eine 

freiwillige Versicherung nach § 9 SGB V, eine Pflichtversicherung nach  

§ 5 (1) Nr. 13 SGB V oder eine private Krankenversicherung gewährt, 

wenn die Möglichkeit einer beitragsfreien Familienversicherung nicht  

besteht (§ 44a (1) S. 2 SGB XI). Zuschüsse werden auch für eine  

Pflegepflichtversicherung gewährt, wenn diese auf einer Versicherung  

in der Krankenversicherung beruht. 102  Die Zuschüsse sind von der  

Pflegeversicherung des Pflegebedürftigen zu erbringen. Dabei ist es uner-

heblich ob die Pflegeperson gesetzlich oder privat krankenversichert ist.103 

                                                
99 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 b, S. 6 f. 
100 Vgl. BT-Drs. 16/7439, S. 59. 
101 Vgl. Schiffer-Werneburg, in Klie/Krahmer, 2009, § 44a SGB XI Rn. 9. 
102 Vgl. Gürtner, in Leitherer, 2009, § 44a SGB XI Rn. 14. 
103 Vgl. BT-Drs. 16/7439, S. 60. 



Sozialrechtliche Bedeutung von PflegeZG u. BEEG 21 

Zuschüsse sind in Höhe des Mindestbeitrags nach § 240 (4) SGB V für 

eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung und 

in Höhe des Mindestbeitrages zur sozialen Pflegeversicherung nach  

§ 57 (4) SGB XI zu gewähren.104 Die Zuschüsse dürfen nicht höher sein 

als die tatsächlich gezahlten Beiträge.105  

4.2.2.3 Arbeitslosenversicherung 

Auch in der Arbeitslosenversicherung bleibt bei einer teilweisen Frei-

stellung die Versicherungspflicht als Beschäftigter bestehen (§ 24 i.V.m.  

§ 25 (1) SGB III). Etwas anderes gilt, wenn durch die Reduzierung der Ar-

beitszeit die Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung erfüllt 

sind. Es besteht dann Versicherungsfreiheit in der Arbeitslosenversiche-

rung (§ 27 (2) SGB III). In diesem Fall tritt bei Erfüllung der in § 26 (2b) 

SGB III genannten Voraussetzungen Versicherungspflicht für die Pflege-

person ein.106 Liegt das Entgelt aus der versicherungspflichtigen Beschäf-

tigung innerhalb der Gleitzone, so ergeben sich Besonderheiten (§ 344 (4)  

SGB III).107 

Die Versicherungspflicht nach § 26 (2b) SGB III kann nicht eintreten, wenn 

Versicherungspflicht als Beschäftigter besteht (§ 26 (3) S.5 SGB III). Eine 

Mehrfachversicherung ist also nicht möglich.108  

4.2.2.4 Unfallversicherung 

Während der teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung im Rahmen 

der Pflegezeit besteht der Unfallversicherungsschutz nach § 2 (1) Nr.1 

SGB VII unverändert fort.  

Gleiches gilt, wenn die Beschäftigung die Voraussetzungen einer gering-

fügigen Beschäftigung erfüllt oder auf Grund der Reduzierung der Arbeits-

zeit ein Entgelt innerhalb der Gleitzone gezahlt wird, weil in der Unfallver-

sicherung für das Bestehen eines Versicherungsschutzes weder auf  

                                                
104 Vgl. Gürtner, in Leitherer, 2009, § 44a SGB XI Rn. 15. 
105 Vgl. Schiffer-Werneburg, in Klie/Krahmer, 2009, § 44a SGB XI Rn. 11. 
106 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 a, S. 17. 
107 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 b, S. 6 f. 
108 Vgl. Gemeinsame Rundschreiben der Sozialversicherungen, 2008 a, S. 17, 19. 
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die Zahlung noch auf die Höhe eines Arbeitsentgeltes abgestellt wird.  

Daneben besteht die Versicherungspflicht für die Pflegetätigkeit nach  

§ 2 (1) Nr. 17 SGB VII. 

4.3 Elternzeit  

Hinsichtlich der sozialrechtlichen Folgen muss bei der Elternzeit zwischen 

einer vollständigen Freistellung (Elternzeit im engeren Sinne) und einer 

teilweisen Freistellung (Elternteilzeit) unterschieden werden.  

4.3.1 Vollständige Freistellung 

Während der Elternzeit ruht das Arbeitsverhältnis. Ein Entgeltfortzah-

lungsanspruch besteht nicht. Das Arbeitsverhältnis gilt auch während  

des ersten Monats der Elternzeit nicht als gegen Entgelt fortbestehend  

(§ 7 (3) S. 3 SGB IV). Durch die Inanspruchnahme der Elternzeit entfällt 

die Versicherungspflicht als gegen Entgelt Beschäftigter in der Renten- 

und Arbeitslosenversicherung. In der Kranken- und Pflegeversicherung 

besteht die Mitgliedschaft fort (§ 192 (1) Nr. 2 SGB V). 

4.3.1.1 Rentenversicherung  

Unabhängig davon, ob Elternzeit in Anspruch genommen wird, können 

einem Elternteil unter den Voraussetzungen des § 56 SGB VI für Ge-

burten ab dem 01.01.1992, Kindererziehungszeiten in der Rentenver-

sicherung angerechnet werden. Dafür muss dieser Elternteil das Kind  

tatsächlich erziehen 109  und es darf kein Ausschlusstatbestand vor-

liegen.110 Kindererziehungszeiten sind die Zeiten der Erziehung des Kin-

des in dessen ersten 3 Lebensjahren.111 Liegen in diesem Zeitraum die 

Voraussetzungen des § 56 SGB VI für mehrere Kinder vor, verlängert sich 

der Zeitraum um die Monate der gleichzeitigen Erziehung.112  

Für die Zeiten der Kindererziehung besteht Versicherungspflicht (§ 3 S. 1 

Nr.1 SGB VI). Die sich daraus ergebenden Pflichtbeitragszeiten wirken 

                                                
109 Vgl. Löns, in Kreikebohm, 2008, § 56 SGB VI Rn. 9. 
110 Vgl. Hirsch, in Reinhardt, 2006, § 56 SGB VI Rn. 13. 
111 Vgl. Löns, in Kreikebohm, 2008, § 56 SGB VI Rn. 4. 
112 Vgl. Hirsch, in Reinhardt, 2006, § 56 SGB VI Rn. 10. 
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rentenbegründend und rentensteigernd (siehe Berechnung Kapitel 6.1.1). 

Die Beiträge für versicherungspflichtige Erziehende zahlt der Bund (§ 177 

SGB VI). Die Versicherungspflicht als Erziehender kann neben einer Ver-

sicherungspflicht aus anderen Vorschriften bestehen (Mehrfachversiche-

rung).113  

Für die ersten 10 Lebensjahre des Kindes werden einem Elternteil zusätz-

lich sog. Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung angerechnet. 

Diese tragen zu einer höheren Bewertung anderer rentenrechtlicher Zeiten 

bei.114  

4.3.1.2 Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

Für die Dauer der Elternzeit bleibt die Mitgliedschaft in der Krankenversi-

cherung unverändert bestehen (§ 192 (1) Nr. 2 SGB V).115 Soweit keine 

beitragspflichtigen Einnahmen i.S.d. § 226 SGB V erzielt werden, besteht 

Beitragsfreiheit.116 Auch in der Pflegeversicherung bleibt die Mitgliedschaft 

während der Elternzeit bestehen (§ 49 (2) SGB XI i.V.m. § 192 (1) Nr. 2 

SGB V).117 Für die Beitragsfreiheit in der Pflegeversicherung gelten die 

Regelungen, die auch bei der Krankenversicherung Anwendung finden.  

4.3.1.3 Arbeitslosenversicherung 

Unter den Voraussetzungen des § 26 (2a) SGB III tritt für die Dauer der 

Kindererziehung, während der ersten 3 Lebensjahre, Versicherungspflicht 

ein. Dafür muss unmittelbar vorher Versicherungspflicht bestanden ha-

ben.118 Wird das Kind durch beide Elternteile erzogen, ist nur der Elternteil 

versicherungspflichtig, dem die Kindererziehungszeiten in der Rentenver-

sicherung zugeordnet werden.119 Für die Versicherungspflicht besteht Bei-

tragsfreiheit.120  

                                                
113 Vgl. Reinhardt, in Reinhardt, 2006, § 3 SGB VI Rn. 4. 
114 Vgl. Hirsch, in Reinhardt, 2006, § 57 SGB VI Rn. 3. 
115 Vgl. Hänlein, in Kruse/Hänlein, 2009, § 192 SGB VI Rn. 14. 
116 Vgl. Böttcher, 2010, § 15 BEEG Rn. 42. 
117 Vgl. Höfer, in Klie/Krahmer, 2009, § 57 SGB XI Rn. 16. 
118 Vgl. Ulmer, in Rolfs u.a., 2009, § 26 SGB III Rn. 6. 
119 Vgl. Reinhard, in Kruse u.a., 2008, § 26 SGB III Rn. 19. 
120 Vgl. BT-Drs. 16/11241, S. 6. 
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Zeiten der Versicherungspflicht nach § 26 (2a) SGB III sind Versiche-

rungspflichtzeiten i.S.d. § 123 SGB III.121 Sie zählen deshalb mit zu den 

Anwartschaftszeiten, die Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitslo-

sengeld nach § 118 SGB III sind. Somit wird gewährleistet, dass der Zeit-

raum der Erziehung eines Kindes, in dessen ersten 3 Lebensjahren, ei-

nem Anspruch auf Arbeitslosengeld nicht entgegensteht.  

4.3.1.4 Unfallversicherung 

Da während der Elternzeit keine Arbeitsleistung erbracht wird, entfällt der 

Unfallversicherungsschutz als Beschäftigter. Für die Erziehungstätigkeit 

während der Elternzeit besteht kein Versicherungsschutz in der Unfallver-

sicherung.122  

4.3.2 Teilweise Freistellung 

Die Versicherungspflicht als gegen Entgelt Beschäftigter bleibt weiterhin 

bestehen. Etwas anderes gilt, wenn durch die Reduzierung der Arbeitszeit 

die Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung erfüllt werden. Es 

besteht dann Versicherungsfreiheit in der Renten- und Arbeitslosenversi-

cherung. In der Kranken- und Pflegeversicherung besteht die Mitglied-

schaft dagegen fort, da bei einer geringfügigen Teilzeittätigkeit keine Ver-

sicherungspflicht besteht, die die fortbestehende Mitgliedschaft ver-

drängt.123 Der Umfang der Erwerbstätigkeit darf 30 Std. pro Woche nicht 

übersteigen. Innerhalb der Gleitzone erfolgt die Beitragsbemessung nach 

besonderen Vorschriften.  

4.3.2.1 Rentenversicherung 

Unabhängig vom Umfang der Teilzeittätigkeit besteht zusätzlich Versiche-

rungspflicht als Erziehender, wenn diesem Elternteil die Kindererzie-

hungszeiten angerechnet werden.  

 

 

                                                
121 Vgl. Lüdtke, in Kruse, 2008, § 123 SGB III Rn. 7, 9. 
122 Vgl. Buchner/Becker, 2008, Vorbemerkung zu §§ 15-21 BEEG Rn. 57. 
123 Vgl. Peters, in Leitherer, 2009, § 192 SGB V Rn. 19. 
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4.3.2.2 Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

Wird während der Elternzeit eine Teilzeittätigkeit von maximal 30 Std. pro 

Woche aufgenommen, besteht Versicherungspflicht nach § 5 (1) Nr. 1 

SGB V in der gesetzlichen Krankenversicherung. Beiträge sind in diesem 

Fall aus dem erzielten Arbeitsentgelt zu zahlen. In der Pflegeversicherung 

besteht deshalb Versicherungspflicht nach § 20 (1) SGB XI. Auch hier sind 

Beiträge für das erzielte Arbeitsentgelt zu zahlen.  

Anspruch auf Krankengeld besteht während der Teilzeittätigkeit nur auf 

Grundlage des Arbeitsentgeltes aus der Teilzeittätigkeit (§ 49 (1) Nr. 2 

SGB V). 

4.3.2.3 Arbeitslosenversicherung 

Wird während der Elternzeit eine Teilzeittätigkeit ausgeübt, so besteht 

weiterhin Versicherungspflicht. Eine Versicherungspflicht als Erziehender 

ist dabei ausgeschlossen (§ 26 (3) S. 5 SGB III). Gleiches gilt wenn das 

Entgelt aus der Teilzeittätigkeit während der Elternzeit innerhalb der Gleit-

zone liegt.  

Besteht wegen geringfügiger Beschäftigung Versicherungsfreiheit, so ist 

Versicherungspflicht als Erziehender möglich. Dies gilt wenn diesem El-

ternteil auch die Kindererziehungszeiten anzurechnen sind. Für die Versi-

cherungspflicht besteht dabei Beitragsfreiheit.124 

Wird das Arbeitsverhältnis nach Ende der Elternzeit nicht fortgesetzt, um 

ein Kind zu betreuen und zu erziehen, so wird keine Sperrzeit nach § 144 

SGB III verhängt. 125 Die Aufgabe der Beschäftigung nach dem Ende der 

Elternzeit aus diesem Grund führt also nicht zum Verlust des Anspruchs 

auf Arbeitslosengeld.  

Steht ein Arbeitnehmer dem Arbeitsmarkt auch während der Elternzeit für 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Std. pro 

Woche zur Verfügung (§120 (4) SGB III), so ist auch während der El-

ternzeit ein Bezug von Arbeitslosengeld möglich. Dies gilt nur, wenn die  

                                                
124 Vgl. BT-Drs. 16/11241, S. 6. 
125 Vgl. Buchner/Becker, 2008, Vorbemerkung zu §§ 15-21 BEEG Rn 65. 
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übrigen Voraussetzungen des § 118 SGB III erfüllt sind. Die Vorausset-

zungen für die Verfügbarkeit können zudem nur erfüllt sein, wenn der ei-

gene Arbeitgeber bestätigt, einen solchen Teilzeitarbeitsplatz nicht zur 

Verfügung stellen zu können. Die Teilzeittätigkeit darf gemäß § 15 (4) 

BEEG die Grenze von 30 Std. wöchentlich nicht übersteigen, da ansons-

ten die Anspruchsvoraussetzungen für die Elternzeit nicht mehr vorlie-

gen.126 

4.3.2.4 Unfallversicherung 

Wird während der Elternzeit eine Teilzeittätigkeit ausgeübt, besteht für 

diese Unfallversicherungsschutz. Der Versicherungsschutz ist dabei nicht 

von der Höhe des erzielten Arbeitsentgeltes abhängig. Für die Erzie-

hungstätigkeit besteht dagegen kein Unfallversicherungsschutz.127 

4.4 Elterngeld  

Während des Bezuges von Elterngeld sind in einzelnen Zweigen der So-

zialversicherung Besonderheiten zu beachten.  

4.4.1 Rentenversicherung 

Elterngeld stellt keine beitragspflichtige Einnahme dar. Der Bezug von El-

terngeld beeinflusst eine bestehende Versicherungspflicht als Erziehender 

nicht.  

4.4.2 Krankenversicherung und Pflegeversicherung 

Für die Dauer des Bezuges von Elterngeld besteht die Mitgliedschaft so-

wohl in der Kranken- als auch in der Pflegeversicherung fort. Das Eltern-

geld ist auch hier beitragsfrei (§ 224 SGB V, § 56 (3) SGB XI). 

4.4.3 Arbeitslosenversicherung 

Der Bezug von Elterngeld löst keine Versicherungspflicht in der Arbeits-

losenversicherung aus. Bei einer bestehenden Versicherungspflicht  

nach anderen Vorschriften des SGB III ist das Elterngeld keine beitrags-

                                                
126 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 93 f. 
127 Vgl. Buchner/Becker, 2008, Vorbemerkung zu §§ 15 21 BEEG Rn 57. 
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pflichtige Einnahme, da es gemäß § 3 Nr. 67 EStG steuerfrei und somit 

auch beitragsfrei in der Sozialversicherung ist.128 

Bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes zählen bei der Ermittlung  

des Bemessungszeitraums Zeiten des Bezugs von Elterngeld nicht mit  

(§ 130 (2) S. 1 Nr. 3 SGB III). Dies gilt allerdings nur, wenn wegen der Be-

treuung und Erziehung des Kindes entweder das Arbeitsentgelt oder die 

regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit vermindert war. Der Bemessungs-

zeitraum wird also verlängert. Dadurch wird eine negative Auswirkung des 

Elterngeldes auf die Höhe des Arbeitslosengeldes vermieden.129 

4.4.4 Unfallversicherung  

Durch den Bezug von Elterngeld entsteht keine Versicherungspflicht in der 

gesetzlichen Unfallversicherung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Vgl. Neumann, in Plagemann, 2009, § 36 Rn. 68. 
129 Vgl. Lüdtke, in Kruse, 2008, § 130 SGB III Rn. 7. 
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5 Arbeitsrechtliche Bedeutung von PflegeZG u. BEEG  

Das PflegeZG und das BEEG beinhalten Sondervorschriften für den Kün-

digungsschutz. Darüber hinaus sind im BEEG Spezialregelungen für den 

Urlaubsanspruch enthalten.  

5.1 Kündigungsschutz 

Die in beiden Gesetzen enthaltenen Regelungen lassen eine Kündigung 

nur noch in besonderen Ausnahmefällen zu.  

5.1.1 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

Hat ein Beschäftigter von seinem Recht auf Arbeitsbefreiung im Rahmen 

des § 2 PflegeZG Gebrauch gemacht, so besteht während dieser Zeit 

Kündigungsschutz nach § 5 PflegeZG. Dieser Sonderkündigungsschutz 

beginnt bereits ab dem Zeitpunkt in dem der Beschäftigte dem Arbeitgeber 

seine Verhinderung mitteilt. 130  Gleichzeitig hat der Beschäftigte die  

voraussichtliche Dauer der Verhinderung mitzuteilen. Für die Mitteilung ist 

keine Form vorgeschrieben.131  Unterlässt der Beschäftigte eine solche 

Mitteilung, so steht er bis zur Nachholung nicht unter dem Schutz des  

§ 5 PflegeZG. Der Kündigungsschutz endet mit dem letzten Tag der kurz-

zeitigen Arbeitsverhinderung. 

Der Sonderkündigungsschutz ist hier weder an eine Mindestbetriebsgröße 

noch an eine Wartezeit gebunden.132 So können auch Beschäftigte kleiner 

Betriebe ab dem ersten Arbeitstag eine kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

geltend machen.  

5.1.2 Pflegezeit 

Während der Inanspruchnahme der Pflegezeit besteht Kündigungsschutz 

nach § 5 PflegeZG. Dieser Sonderkündigungsschutz erfasst alle Beschäf-

tigten i.S.d. § 7 PflegeZG. Dabei ist es unerheblich, ob eine vollständige 

                                                
130 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 70. 
131 Vgl. Müller, BB 2008, 1058, S. 1060. 
132 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 65, 67. 
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oder eine teilweise Freistellung von der Arbeitsleistung in Anspruch ge-

nommen wird.133  

Der Kündigungsschutz besteht ab Ankündigung der Pflegezeit bis zu de-

ren Ende. Die Ankündigung der Pflegezeit muss wirksam sein, d.h. sie 

muss dem Arbeitgeber form- und fristgerecht zugehen. Endet die Pflege-

zeit vorzeitig, so endet auch der Kündigungsschutz am Tag der vorzeiti-

gen Beendigung.134 Wird die Pflegezeit bis zur Höchstdauer verlängert, so 

verlängert sich der Kündigungsschutz gleichermaßen. Da Pflegezeit nur 

gegenüber Arbeitgebern mit i.d.R. mehr als 15 Beschäftigten geltend ge-

macht werden kann, muss diese Voraussetzung auch für den Sonderkün-

digungsschutz erfüllt sein.135  

Die Ankündigungsfrist für die Pflegezeit von 10 Arbeitstagen ist eine Min-

destfrist. Der Beschäftigte kann die Pflegezeit aber auch früher ankündi-

gen.136 Ab Zugang der frühen Ankündigung besteht bereits Sonderkündi-

gungsschutz. Dadurch könnte der Zeitraum, in dem Sonderkündigungs-

schutz besteht, durch den Beschäftigten beliebig weit ausgedehnt werden.  

Der Kündigungsschutz im PflegeZG ist ein Kündigungsverbot mit Erlaub-

nisvorbehalt. Das bedeutet, dass Kündigungen während des Schutzzeit-

raumes nicht zulässig sind. Innerhalb dieses Zeitraumes kann demnach 

vom Arbeitgeber nicht wirksam gekündigt werden. In besonderen Aus-

nahmefällen kann die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landes-

behörde eine Kündigung für zulässig erklären.137 Ein derartiger Fall ist z.B. 

eine Betriebsstilllegung. Die Zulässigkeitserklärung der obersten Landes-

behörde muss vor Ausspruch der Kündigung vorliegen.138  

Das Kündigungsverbot im PflegeZG richtet sich gegen alle Arten der Kün-

digung, die ordentliche sowie die außerordentliche Beendigungs- oder 

Änderungskündigung. Allen anderen Arten der Beendigung eines Arbeits-

                                                
133 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn 13. 
134 Vgl. ebenda, § 5 PflegeZG Rn 19. 
135 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 65. 
136 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn 16. 
137 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 64. 
138 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn 42. 
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verhältnisses steht § 5 PflegeZG nicht entgegen. Dazu zählen u.a. die An-

fechtung, die einvernehmliche Aufhebung des Arbeitsverhältnisses und 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Ablauf einer Befristung.139 

Das Kündigungsverbot gilt nur für den Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer 

kann das Arbeitsverhältnis während der Pflegezeit jederzeit unter Einhal-

tung der gesetzlichen, tariflichen oder arbeitsvertraglichen Kündigungsfris-

ten kündigen.140  

Wird ein Beschäftigter auf Grund eines Tarifvertrages, einer Betriebsver-

einbarung oder einer einzelvertraglichen Vereinbarung für die Pflege eines 

nahen Angehörigen freigestellt, gilt der Kündigungsschutz des PflegeZG 

nicht.141  

Kündigungen die dem Beschäftigten nach dem Zugang der Ankündigung 

beim Arbeitgeber zugehen, sind nichtig (§134 BGB). Der Ausspruch einer 

Kündigung während des Schutzzeitraumes ist unzulässig. Dies gilt selbst 

dann, wenn eine während dieses Schutzeitraumes ausgesprochene Kün-

digung erst nach Ende des Schutzzeitraumes wirksam wird. Eine solche 

Kündigung muss nach Ende des Kündigungsschutzes erneut ausgespro-

chen werden. Die Kündigungsgründe müssen zu diesem Zeitpunkt noch 

bestehen.142 Etwas anderes gilt, wenn die Kündigung dem Beschäftigten 

vor Beginn des Sonderkündigungsschutzes zugeht und das Arbeitsver-

hältnis erst in diesem Schutzzeitraum beendet werden soll. 143  Solche 

Kündigungen sind zulässig.  

Andere Kündigungsschutzvorschriften bleiben neben dem Kündigungs-

schutz aus § 5 PflegeZG bestehen.144 Für diesen Kündigungsschutz gibt 

es keine Wartezeit, d.h. keine Mindestbetriebszugehörigkeit.145 

                                                
139 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn 9. 
140 Vgl. ebenda, § 5 PflegeZG Rn 6. 
141 Vgl. ebenda, § 5 PflegeZG Rn 18. 
142 Vgl. ebenda, § 5 PflegeZG Rn 23 f. 
143 Vgl. Preis/Nehring, NZA 2008, 729 S. 735. 
144 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn.3. 
145 Vgl. ebenda, § 5 PflegeZG Rn 13. 
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Ein vorheriger Verzicht auf den Sonderkündigungsschutz ist nicht möglich. 

Ein Verzicht des Beschäftigten nach Ausspruch der Kündigung durch den 

Arbeitgeber ist nicht zu beanstanden.146 

Wird die Schriftform der Ankündigung nicht eingehalten, so ist die Ankün-

digung unwirksam.147 Eine wirksame Geltendmachung der Pflegezeit ist 

somit nicht gegeben. Der Beschäftigte bleibt dann ohne Rechtsgrund der 

Arbeit fern. Somit besteht bis zur formgerechten Nachholung der Ankündi-

gung kein Kündigungsschutz. 148  In der Zwischenzeit könnte also eine 

Kündigung des Beschäftigten wirksam erfolgen.  

Hält der Beschäftigte die Frist zur Ankündigung der Pflegezeit nicht ein, so 

verschiebt sich lediglich der Beginn der Pflegezeit.149 Bis zum Ablauf der 

Frist muss der Beschäftigte weiterhin seine Arbeitsleistung erbringen.  

Falls eine Teilzeittätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird, 

gilt der Sonderkündigungsschutz nur bei dem Arbeitgeber, gegenüber 

dem Pflegezeit geltend gemacht wurde.150  

5.1.3 Elternzeit  

Der Kündigungsschutz im BEEG ist ebenfalls ein Kündigungsverbot mit 

Erlaubnisvorbehalt. Wie bei der Pflegezeit kann die für den Arbeitsschutz 

zuständige oberste Landesbehörde eine Kündigung für zulässig erklären. 

Die Bundesregierung hat, mit Zustimmung des Bundesrates, allgemeine 

Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Zustimmungsverfahrens 

erlassen. Diese sind am 01.01.2007 in Kraft getreten.  

Das Kündigungsverbot des BEEG gilt für alle Beschäftigten i.S.d. §§ 15, 

20 BEEG, wenn Elternzeit wirksam verlangt wurde.151  Somit unterliegt 

auch die Großelternzeit dem Kündigungsschutz.152  

                                                
146 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn 5. 
147 Vgl. Müller, BB 2008, 1058, S. 1063. 
148 Vgl. ebenda, S. 1061. 
149 Vgl. Gallner, in Müller-Glöge/Preis/Schmidt, 2010, § 3 PflegeZG Rn. 2. 
150 Vgl. Kossens, 2009, § 5 PflegeZG Rn 21. 
151 Vgl. Linck, in Schaub, 2009, § 172 Rn. 51, 55. 
152 Vgl. Gallner, in Müller-Glöge/Preis/Schmidt, 2010, § 18 BEEG Rn. 3. 
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Ab dem Tag des wirksamen Verlangens der Elternzeit besteht Kündi-

gungsschutz nach § 18 BEEG. Das ist der Tag des Zugangs der schriftli-

chen Erklärung des Arbeitnehmers i.S.d. § 16 (1) S. 1 BEEG beim Arbeit-

geber (§ 130 BGB).153 Der Kündigungsschutz beginnt jedoch frühestens 8 

Wochen vor Beginn der Elternzeit.154 Er besteht für die Dauer der Eltern-

zeit bis zu deren Ende. Wird die Elternzeit wirksam verlängert/verkürzt 

(§16 (3) BEEG), so verlängert/verkürzt sich in gleichem Maße der Sonder-

kündigungsschutz bis zum neuen Ende der Elternzeit.155 Stirbt das Kind, 

endet die Elternzeit und somit auch der Kündigungsschutz 3 Wochen  

danach.  

Wird die Mitteilungsfrist des § 16 (1) S. 1 BEEG nicht eingehalten, so ver-

schiebt sich lediglich der Beginn der Elternzeit. Der Kündigungsschutz 

bleibt von der verspäteten Mitteilung unberührt.156  

Das Kündigungsverbot gilt sowohl, wenn während der Elternzeit keine Er-

werbstätigkeit ausgeübt wird (§ 18 (1) BEEG), als auch bei einer Teilzeittä-

tigkeit während der Elternzeit beim gleichen Arbeitgeber (§ 18 (2) Nr.1 

BEEG). Die Teilzeittätigkeit darf dabei 30 Std. pro Woche nicht überstei-

gen.157 Der Kündigungsschutz besteht nicht für die Teilzeittätigkeit bei ei-

nem anderen Arbeitgeber.158  

Auch für den nach § 15 (2) S. 4 BEEG übertragenen Teil der Elternzeit 

besteht Kündigungsschutz nach dem BEEG.159 

Der Kündigungsschutz im BEEG ist zwingendes Recht.160 Ein vorheriger 

Verzicht des Arbeitnehmers ist unwirksam. Ein nachträglicher Verzicht ist 

dagegen rechtlich nicht zu beanstanden.161  

                                                
153 Vgl. Reinecke, in Däubler u.a., 2008, § 18 BEEG Rn. 6. 
154 Vgl. Buchner/Becker, 2008, § 18 BEEG  Rn 10 f. 
155 Vgl. Bruns, 2008, S. 102, 107. 
156 BAG, Urteil v. 17.02.1994 – 2 AZR 616/93, NZA 1994, 656-658. 
157 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 54 f. 
158 BAG, Urteil v. 02.02.2006 – 2 AZR 596/04, NZA 2006, 678-679. 
159 Vgl. Reinecke, in Däubler u.a., 2008, § 18 BEEG Rn. 8. 
160 Vgl. Bruns, 2008, S.104. 
161 Vgl. Buchner/Becker, 2008, § 18 BEEG Rn. 21. 
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§ 18 BEEG gilt nur für Kündigungen durch den Arbeitgeber.162 Vom Kün-

digungsverbot erfasst werden, wie beim PflegeZG alle Kündigungsarten. 

Einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag, 

Fristablauf, Anfechtung oder Kündigung durch den Arbeitnehmer steht  

§ 18 BEEG nicht entgegen.163  

Der Kündigungsschutz des § 18 BEEG besteht neben dem allgemeinen 

Kündigungsschutz und auch neben einem u.U. anwendbaren besonderen 

Kündigungsschutz (z.B. für Schwerbehinderte). 164  Somit ist auch das 

Kündigungsverbot des § 9 MuSchG neben § 18 BEEG anwendbar. Für 

eine wirksame Kündigung müssten, bei Elternzeit der Mutter während der 

Mutterschutzfristen, dann 2 Zustimmungserklärungen vor Ausspruch der 

Kündigung vorliegen.165  

Erfolgt die Freistellung zur Betreuung eines Kindes auf Grundlage eines 

Tarifvertrages, einer Betriebsvereinbarung oder einer einzelvertraglichen 

Vereinbarung gilt der Kündigungsschutz des BEEG nicht.166  

Wird die Elternzeit in mehrere Abschnitte aufgeteilt, besteht zwischen den 

einzelnen Abschnitten kein Kündigungsschutz.167 

Eine während des Schutzzeitraumes ausgesprochene Kündigung ist nich-

tig (§ 134 BGB).168 Zur Feststellung der Unwirksamkeit muss der Arbeit-

nehmer innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen  

Kündigung, Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen  

(§ 4 KSchG).169 Wird die Kündigungsschutzklage nicht innerhalb der Frist 

erhoben oder wird darauf verzichtet, wird die eigentlich unwirksame Kün-

digung rechtswirksam.170 

                                                
162 Vgl. Buchner/Becker, 2008, § 18 BEEG Rn. 6. 
163 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 120. 
164 Vgl. Buchner/Becker, 2008, § 18 BEEG Rn. 7. 
165 BAG, Urteil v. 31.03.1993 – 2 AZR 595/92, DB 1993, 1783-1784. 
166 Vgl. Böttcher, 2010, § 18 BEEG Rn. 7. 
167 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 120. 
168 Vgl. Buchner/Becker, 2008, § 18 BEEG Rn. 17. 
169 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 57. 
170 Vgl. Zetl/Zwosta/Schiering, 2008, S. 251.  
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Eine Kündigung während des Schutzzeitraumes darf nur erfolgen, wenn 

vor Ausspruch der Kündigung die Zulässigkeitserklärung vorliegt.171  

Während des Schutzzeitraumes darf dem Arbeitnehmer gegenüber keine 

Kündigung ausgesprochen werden oder zugehen.172 Dabei ist es unerheb-

lich wann die Kündigungsfrist ausläuft. Demnach ist eine Kündigung auch 

nichtig, wenn sie dem Arbeitnehmer innerhalb des Schutzzeitraumes zu-

geht, der Kündigungstermin (Ablauf der Kündigungsfrist) aber nach Ablauf 

dieses Zeitraumes liegt. Eine Kündigung die dem Arbeitnehmer vor Be-

ginn des Kündigungsschutzes zugeht und bei der der Kündigungstermin 

innerhalb des Schutzzeitraumes liegen würde, ist dagegen nicht zu bean-

standen.173 

5.1.4 Elterngeld 

Für Zeiten, in denen Anspruch auf Elterngeld besteht, gilt der Kündi-

gungsschutz auch, wenn keine Elternzeit in Anspruch genommen und 

Teilzeitarbeit geleistet wird. Ein Kündigungsschutz für 28 Monate wegen 

einer verlängerten Auszahlung des Elterngeldes nach § 6 BEEG kommt 

nicht in Betracht, da § 18 (2) Nr. 2 BEEG nur auf § 4 (1) BEEG Bezug 

nimmt.174 

5.2 Urlaubsanspruch 

Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung und der Bezug von Elterngeld haben 

keine Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch.  

5.2.1 Pflegezeit 

Während der vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung im Rah-

men der Pflegezeit ruht das Arbeitsverhältnis.175 Ein ruhendes Arbeitsver-

hältnis wirkt sich jedoch nicht auf die Entstehung des Urlaubsanspruchs 

aus. Der Anspruch des Urlaubs ist nicht von einer erbrachten Arbeitsleis-

                                                
171 Vgl. Bruns, 2008, S.111; ebenso BAG, Urteil v. 17.06.2003 – 2 AZR 245/02 (zu § 9 

MuSchG), NZA 2003, 1329-1332. 
172 Vgl. Böttcher, 2010, § 18 BEEG Rn 10. 
173 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 53 f. 
174 Vgl. Bruns, 2008, S.106. 
175 Vgl. Link, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 57. 
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tung sondern nur vom Bestand des Arbeitsverhältnisses und der Erfüllung 

der 6-monatigen Wartezeit (§ 4 BUrlG) abhängig.176 Somit entsteht auch 

während der Pflegezeit ein Anspruch auf Urlaub, wenn die weiteren Vor-

aussetzungen des Bundesurlaubsgesetzes erfüllt sind. Da aber während 

der Pflegezeit die Arbeitspflicht ruht, kann für diese Zeit kein Urlaub ge-

währt werden.177 Durch die Gewährung des Urlaubs kann in einem sol-

chen Fall keine Freistellung von der Arbeitsleistung mehr erreicht werden, 

da diese bereits durch das PflegeZG erfolgt. 

Das Pflegezeitgesetz selbst sieht keine besonderen Regelungen zum ge-

setzlichen Urlaubsanspruch vor. Eine Übertragung der Regelungen der 

Elternzeit (§17 ff. BEEG) auf die Pflegezeit ist nicht möglich, da der Ge-

setzgeber nach seiner eigenen Aussage die Pflegezeit in Anlehnung an 

die Regelungen der Elternzeit gestaltet hat.178 Deshalb kann eine Rege-

lung zum Urlaubsanspruch nicht aus Versehen fehlen.179 Der Gesetzgeber 

hat vielmehr trotz der Regelung im BEEG keine Regelung zum Urlaubs-

anspruch in das PflegeZG aufgenommen. Eine anteilige Kürzung für volle 

Kalendermonate der Inanspruchnahme von Pflegezeit, wie es bei der El-

ternzeit durch § 17 (1) BEEG möglich ist, kommt deshalb nicht in Be-

tracht.180 Genauso wenig ist eine Übertragung des vor Beginn der Pflege-

zeit nicht in Anspruch genommenen Urlaubs auf Zeiten nach deren Ende 

möglich. Demnach verfällt ein nach § 7 (4) BUrlG auf das folgende Kalen-

derjahr übertragener Urlaubsanspruch mit dem 31.03. des Folgejahres, 

wenn dieser auf Grund einer Pflegezeit in diesem Zeitraum nicht in An-

spruch genommen werden kann.  

Um ein Verfallen des nach § 7 (4) BUrlG übertragenen Urlaubsanspruchs 

zu vermeiden, könnte der Beschäftigte, der eigentlich Pflegezeit geltend 

machen möchte, diese ankündigen und sogleich seinen Urlaub in An-

spruch nehmen. Bei der Ankündigung der Pflegezeit kann er als Beginn 

                                                
176 Vgl. Link, in Schaub, 2009, § 107 Rn. 58. 
177 Vgl. Reinecke, in Däubler u.a., 2008, § 17 BEEG Rn. 1 (zum gleichen Problem bei 

Elternzeit. 
178 Vgl. BT-Drs 16/7439, S. 91. 
179 Vgl. Haas, BC 2008, 211, S. 215. 
180 Vgl. Kossens, 2009, § 3 PflegeZG Rn. 32. 
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der Pflegezeit den 1. Arbeitstag nach Ende seines Urlaubs benennen und 

zwar als konkretes Datum. Somit besteht ab Ankündigung bereits Sonder-

kündigungsschutz, der Urlaubsanspruch verfällt nicht und die Pflege der 

pflegebedürftigen Person ist ebenfalls  sichergestellt.  

Hat der Beschäftige Urlaub in Anspruch genommen und treten während-

dessen Umstände ein, auf Grund derer er Pflegezeit beanspruchen möch-

te, kann eine Unterbrechung des bereits gewährten Urlaubs nicht  

verlangt werden. Ein gewährter Urlaub ist bezüglich des Zeitpunkts und 

der Dauer sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer bin-

dend. Etwas anderes gilt nur bei Krankheitstagen. Diese werden gemäß  

§ 9 BUrlG nicht auf die Urlaubstage angerechnet. Eine vergleichbare Re-

gelung ist im PflegeZG nicht zu finden.181 Deshalb kann der Beschäftigte 

seinen Urlaub nur mit Genehmigung des Arbeitgebers für eine Pflegzeit 

unterbrechen. 

5.2.2 Elternzeit 

Für die Entstehung des gesetzlichen Urlaubsanspruchs nach § 1 BUrlG ist 

eine tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers während des Kalen-

derjahres nicht erforderlich. Der Anspruch auf den gesetzlichen Urlaub 

setzt lediglich ein bestehendes Arbeitsverhältnis voraus. Während der El-

ternzeit ruhen zwar die Hauptpflichten, das Arbeitsverhältnis besteht je-

doch weiterhin.182 Der Urlaubsanspruch entsteht demnach auch während 

der Elternzeit nach Ablauf einer 6-monatigen Wartezeit in voller Höhe zu 

Beginn eines jeden Kalenderjahres. Während der Elternzeit kann aber 

kein Urlaub gewährt werden, da die Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleis-

tung ruht.183 § 17 BEEG regelt deshalb, als Spezialregelung zum Bundes-

urlaubsgesetz, unter anderem die Kürzung des Urlaubsanspruchs bei El-

ternzeit und die Übertragung des vor der Elternzeit nicht in Anspruch ge-

nommenen Urlaubs.  

                                                
181 Vgl. Haas, BC 2008, 211, S. 215. 
182 Vgl. Bruns, 2008, S. 95. 
183 Vgl. Reinecke, in Däubler u.a., 2008, § 17 BEEG Rn. 1. 
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§ 17 BEEG erfasst jeden Urlaubsanspruch unabhängig davon, auf welcher 

rechtlichen Grundlage dieser beruht. Demnach werden von § 17 BEEG 

sowohl der gesetzliche Urlaubsanspruch des § 1 BUrlG, der zusätzliche 

Urlaubsanspruch nach dem SGB IX (Schwerbehinderte) oder nach dem 

Jugendarbeitsschutzgesetz als auch ein Urlaubsanspruch aus Tarifver-

trag, Betriebsvereinbarung oder Einzelarbeitsvertrag erfasst.184 

§ 17 BEEG ist außerdem nur bei einer Elternzeit ohne Teilzeittätigkeit 

beim eigenen Arbeitgeber anwendbar. Wird während der Elternzeit beim 

eigenen Arbeitgeber eine zulässige Teilzeittätigkeit ausgeübt, entsteht für 

diese ein eigenständiger Urlaubsanspruch auf den nicht § 17 BEEG, son-

dern die allgemeinen Regelungen des Bundesurlaubsgesetzes anwendbar 

sind.185 

Gemäß § 17 (1) BEEG kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub der 

dem Arbeitnehmer für das Urlaubsjahr zusteht, um 1/12 kürzen und zwar 

für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit.186 Somit ist eine Kürzung 

für Monate in deren Verlauf die Elternzeit beginnt oder endet unzuläs-

sig.187Ein Kürzungsrecht des Arbeitgebers kann deshalb erst entstehen 

wenn ein voller Kalendermonat Elternzeit in Anspruch genommen wur-

de.188  

Die Kürzungserklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung und 

kann vor, während oder nach der Elternzeit ausgesprochen werden.189 Die 

Kürzungserklärung kann formlos erfolgen. Auch eine konkludente Kür-

zungserklärung durch die Gewährung des gekürzten Urlaubs ist mög-

lich.190 Die Kürzung kann ohne Ankündigung des Arbeitgebers erfolgen.191 

Der Arbeitgeber kann kürzen. Demnach bewirkt § 17 (1) BEEG keine Kür-

zung kraft Gesetzes. Der Arbeitgeber kann vertraglich vereinbaren oder 

                                                
184 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 73. 
185 Vgl. Buchner/Becker, 2008, § 17 BEEG Rn. 18. 
186 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 118 f. 
187 Vgl. Gaul, in Henssler/Willemsen/Kalb, 2008, § 17 BEEG Rn. 2. 
188 Vgl. Dörner, in Müller-Glöge/Preis/Schmidt, 2010, § 17 BEEG Rn. 3. 
189 Vgl. Gaul, in Henssler/Willemsen/Kalb, 2008, § 17 BEEG Rn. 5; BAG, Urteil v. 

28.07.1992 – 9 AZR 340/91 NZA 1994, 27,28. 
190 Vgl. Gaul, in Henssler/Willemsen/Kalb, 2008, § 17 BEEG Rn. 5. 
191 Vgl. ebenda, § 17 BEEG Rn. 2. 
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durch Tarifvertrag oder durch eine Betriebsvereinbarung dazu verpflichtet 

werden eine Kürzung des Urlaubsanspruchs nicht oder nur in geringerem 

Umfang vorzunehmen.192  

§ 17 (2) BEEG ist eine Sonderregelung zu § 7 (3) BUrlG. Danach erlischt 

der gesetzliche Erholungsurlaub spätestens mit dem 31.03. des Jahres, 

das auf das Urlaubsjahr folgt.193 Die Regelungen des § 17 (2) BEEG wei-

chen davon zu Gunsten des Arbeitnehmers in Elternzeit ab.194 § 17 (2) 

BEEG findet nur Anwendung, wenn während der Elternzeit keine Teilzeit 

beim eigenen Arbeitgeber ausgeübt wird.195 Durch eine zulässige Teilzeit-

tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber wird die Übertragungsregelung 

des § 17 (2) BEEG beim eigenen Abreitgeber nicht berührt.  

Hat der Arbeitnehmer vor Beginn der Elternzeit den Urlaub nicht oder nicht 

vollständig erhalten, so ist dieser im Jahr der Beendigung der Elternzeit 

oder im Folgejahr zu gewähren.196 Durch die Inanspruchnahme von El-

ternzeit soll der Erholungsurlaub nicht verfallen.197 Dabei ist es unerheb-

lich, aus welchen Gründen der zu übertragende Urlaub nicht in Anspruch 

genommen wurde.198 Übertragen wird nur der Urlaubsanspruch der auch 

ohne die Elternzeit hätte in Anspruch genommen werden können. Urlaub 

der auch ohne Inanspruchnahme der Elternzeit verfallen wäre, wird von 

einer Übertragung nach § 17 (2) BEEG nicht erfasst. Der nach § 7 (3) 

BUrlG übertragene Urlaub wird nur insoweit nach § 17 (2) BEEG auf das 

Ende der Elternzeit übertragen, als er von Beginn der Elternzeit bis zum 

31.03. noch hätte beansprucht werden können.199 Die Übertragung des 

Urlaubsanspruchs erfolgt automatisch, d.h. kraft Gesetzes.200  

Schließt sich an die Elternzeit unmittelbar eine weitere Elternzeit an, so 

wird der vor der Elternzeit entstandene und auf das Ende der Elternzeit 

                                                
192 Vgl. Böttcher, 2010, § 17 BEEG Rn. 3. 
193 Vgl. ebenda, § 17 BEEG Rn. 13. 
194 Vgl. Gaul, in Henssler/Willemsen/Kalb, 2008, § 17 BEEG Rn. 6. 
195 Vgl. BMFSFJ; Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 119. 
196 Vgl. Böttcher, 2010, § 17 BEEG Rn. 11. 
197 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 119. 
198 Vgl. Böttcher, 2010, § 17 BEEG Rn. 11. 
199 BAG, Urteil v. 01.10.1991 – 9 AZR 365/90; NZA 1992, 419 f. 
200 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2009, S. 78. 
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nach § 17 (2) BEEG übertragene Urlaubsanspruch auf das Ende der wei-

teren Elternzeit übertragen.201  

Endet das Arbeitsverhältnis während oder mit der Elternzeit, ist eine Über-

tragung und Nachgewährung des Resturlaubs nach § 17 (2) BEEG nicht 

mehr möglich.202 Der Resturlaub muss daher gemäß § 17 (3) BEEG finan-

ziell abgegolten werden.203 Dabei ist es unerheblich ob das Arbeitsver-

hältnis durch den Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer beendet wird.204 

Wird das Arbeitsverhältnis während oder mit einer sich unmittelbar an die 

Elternzeit anschließenden weiteren Elternzeit beendet, wandelt sich der 

übertragene Urlaubsanspruch auch in diesem Fall in einen Abgeltungs-

anspruch nach § 17 (3) BEEG um.205 

Der Abgeltungsanspruch ist ein Anspruch auf Zahlung von Geld. Die Höhe 

des Abgeltungsanspruchs richtet sich nach der Höhe des Urlaubsentgel-

tes, das der Arbeitgeber bei Inanspruchnahme des Urlaubs hätte zahlen 

müssen.206 Der Abgeltungsanspruch kann durch entsprechende Anwen-

dung des § 17 (1) BEEG im gleichen Umfang gekürzt werden wie der Ar-

beitgeber auch bei einem nach der Elternzeit weiterbestehenden Arbeits-

verhältnis zur Kürzung des Urlaubsanspruches berechtigt wäre.207 Es wird 

nur der Teil des Urlaubsanspruchs abgegolten, der bei einem nach der 

Elternzeit fortgeführtem Arbeitsverhältnis auch in Anspruch genommen 

werden könnte.208  

Wurde vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub in Anspruch genommen als 

nach der Kürzung des § 17 (1) BEEG für das Urlaubsjahr zusteht, wird der 

nach der Elternzeit zustehende Urlaubsanspruch um die zu viel gewährten 

Urlaubstage gekürzt.209 Reichen die Urlaubstage des Jahres in dem die 

Elternzeit endet, zum Ausgleich der zu viel gewährten Urlaubstage nicht 

                                                
201 BAG, Urteil v. 20.05.2008 - 9 AZR 219/ 07, NZA 2008, 1237-1241. 
202 Vgl. Bruns, BB 2008, 386, S. 387. 
203 Vgl. BMFSFJ; Richtlinien zum BEEG, 2006, S. 119.  
204 Vgl. Böttcher, 2010, § 17 BEEG Rn. 15. 
205 BAG, Urteil v. 20.05.2008 - 9 AZR 219/07, NZA 2009, 1237-1241. 
206 Vgl. Sowka, in Sowka/Schiefer/Metall NRW, 2008, S. 83. 
207 Vgl. Gaul, in Henssler/Willemsen/Kalb, 2008 § 17 BEEG Rn. 9. 
208 Vgl. Dörner, in Müller-Glöge/Preis/Schmidt, 2010, § 17 BEEG Rn. 12. 
209 Vgl. BMFSFJ, Richtlinien zum BEEG, 2009, S. 119. 
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aus, kann nicht der Urlaubsanspruch für das Folgejahr herangezogen 

werden. Der Urlaubanspruch für das Folgejahr besteht zum Ende der El-

ternzeit noch nicht. Er entsteht erst zum 01. Januar wieder in voller Hö-

he.210 

§ 17 (4) BEEG findet keine Anwendung, wenn das Arbeitsverhältnis nach 

Ende der Elternzeit nicht fortgeführt wird. Der Arbeitgeber hat mangels 

gesetzlicher Regelung keine Möglichkeit den zu viel gewährten Urlaub 

zurückzufordern.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
210 Vgl. Reinecke, in Däubler u.a. 2008, § 17 BEEG Rn. 7; a.A. Buchner/Becker, 2008,  

§ 17 BEEG Rn. 27. 
211 Vgl. Zetl/Zwosta/Schiering, 2008, S. 232, 236. 



Vergleich von PflegeZG und BEEG 41 

6 Vergleich von PflegeZG und BEEG 

Das PflegeZG wurde in vielen Punkten an die Regelungen des BEEG an-

gelehnt. Nachfolgend werden die wichtigsten Regelungen gegenüberge-

stellt und eine Bewertung vorgenommen.212 

6.1 Sozialrechtlich 

6.1.1 Rentenversicherung 

 PflegeZG BEEG 

Rentenver-
sicherung  

 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
VP als gegen Entgelt Beschäftigter 
bleibt unberührt 

Pflegezeit : VP als Pflegeperson 
unter zusätzlichen Voraussetzun-
gen 

Pflegeteilzeit : VP als Pflegeperson 
unter zusätzlichen Voraussetzun-
gen  

zusätzlich VP als gegen Entgelt 
Beschäftigter (außer bei geringfügi-
ger Teilzeittätigkeit) 

Besonderheiten : Beitragszahlung 
durch Leistungsträger der Pflege-
kasse des Pflegebedürftigen 

VP gleichzeitig für mehrere Pflege-
personen des Pflegebedürftigen 
möglich 

Umfang der Teilzeittätigkeit max. 
30 Std./Woche 

Mindestzeitaufwand für Pflege 14 
Std./Woche 
 

 

 
 
Elternzeit : VP als Erziehender 
unter zusätzlichen Voraussetzun-
gen 

Elternteilzeit : VP als Erziehender 
unter zusätzlichen Voraussetzun-
gen  

zusätzlich VP als gegen Entgelt 
Beschäftigter (außer bei geringfü-
giger Teilzeittätigkeit) 

Besonderheiten : Beitragszah-
lung durch Bund 
 

VP nur für einen Elternteil gleich-
zeitig möglich 
 

Umfang der Teilzeittätigkeit max. 
30 Std./Woche  

Tabelle 1: Vergleich PflegeZG u. BEEG in der Renten versicherung 

Wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind, besteht für Pflegeper-

sonen und Erziehende Versicherungspflicht. Sowohl die Pflege als auch 

die Kindererziehung sind als gesamtgesellschaftliche Aufgaben zu sehen. 

Daher wäre es konsequent, wenn die Beitragszahlung für die Pflegeper-

sonen ebenfalls durch den Bund erfolgen würde.  

                                                
212 Tabellen in Kapitel 6 eigene Berechnungen und Darstellung. 
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Für die Versicherungspflicht als Pflegeperson darf die Teilzeittätigkeit ei-

nen Umfang von 30 Std. pro Woche nicht übersteigen. Zusätzlich muss 

die Pflege(-tätigkeit) mindestens 14 Std. pro Woche ausgeübt werden. 

Vergleichbare Einschränkungen für eine Versicherungspflicht als Erzie-

hender bestehen nicht. Während der Elternzeit darf allerdings nur eine 

Teilzeittätigkeit mit höchstens 30 Std. pro Woche ausgeübt werden.  

Versicherungspflicht kann auch gleichzeitig für mehrere Pflegepersonen 

eines Pflegebedürftigen bestehen, wenn diese jeweils die Voraussetzun-

gen erfüllen. Versicherungspflicht als Erziehender ist dagegen nur für ei-

nen Elternteil gleichzeitig möglich. 

An dieser Stelle wird dargestellt, wie sich Kindererziehungszeiten und Zei-

ten der Versicherungspflicht als Pflegeperson auf die Höhe einer Alters-

rente auswirken.  

Die Berechnung des monatlichen Rentenbetrages erfolgt nach der Formel:  

mtl. Rentenbetrag = PEP x RAF x aRw (§ 64 SGB VI) 

PEP = persönliche Entgeltpunkte,  

RAF = Rentenartfaktor, 

aRw = aktueller Rentenwert. 

Die Berechnung der persönlichen Entgeltpunkte wird nach folgender For-

mel vorgenommen:  

PEP = ∑ EP x ZF (§ 66 SGB VI) 

∑ EP = Summe aller Entgeltpunkte 

ZF = Zugangsfaktor. 

Der Zugangsfaktor wird mit 1,0 angesetzt. Dies gilt unter der Vorausset-

zung, dass die Rente nicht vorzeitig in Anspruch genommen wird (§ 77 

SGB VI). Da der Zugangsfaktor 1,0 ist, entspricht die ∑ der Entgeltpunkte 

den persönlichen Entgeltpunkten. Der Rentenartfaktor ist bei Altersrenten 

immer 1,0 (§ 67 SGB VI). Somit kann dieser bei der Berechnung vernach-

lässigt werden.  
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Die Berechnung der Rentenbeträge erfolgt deshalb nach folgender ver-

kürzter Formel: 

mtl. Rentenbetrag = PEP x aRw. 

Für die Berechnung werden folgende Werte für das Jahr 2010 zu Grunde 

gelegt: 

mtl. Bezugsgröße = 2555 €; aRw = 27,20 €; jährl. vorläufiges Durch-

schnittsentgelt = 32.003 € (alte Bundesländer). 

Die EP-Werte werden auf 4 Dezimalstellen gerundet (§ 121 (1), (2)  

SGB VI). Die Geldbeträge werden auf 2 Dezimalstellen gerundet (§ 123 

(1), (2) SGB VI). 

Zeiten der Versicherungspflicht als Pflegeperson sind Beitragszeiten. Die 

Ermittlung der Entgeltpunkte erfolgt deshalb nach § 70 (1) SGB VI. Hierfür 

wird die Beitragsbemessungsgrundlage durch das Durchschnittsentgelt 

des gleichen Kalenderjahres dividiert. Die Beitragsbemessungsgrundlage 

für Versicherungspflichtige sind die beitragspflichtigen Einnahmen (§ 161 

(1) SGB VI). Bei versicherungspflichtigen Pflegepersonen sind diese von 

der Pflegestufe und dem Pflegeaufwand abhängig. Die Werte hierfür er-

geben sich aus § 166 (2) SGB VI.  

Schwerstpflegebedürftige (Pflegestufe III) §15 (1) Nr.3 SGB XI mindestens 

a) 28 Std./Woche Pflege = 80% der mtl. Bezugsgröße = 2044 € 

b) 21 Std./Woche Pflege = 60% der mtl. Bezugsgröße = 1533 € 

c) 14 Std./Woche Pflege = 40% der mtl. Bezugsgröße = 1022 € 

Schwerpflegebedürftige (Pflegestufe II) § 15 (1) Nr.2 SGB XI mindestens 

a) 21Std./Woche Pflege = 53,3333% der mtl. Bezugsgröße = 

1362,67 € 

b) 14 Std./Woche Pflege = 35,5555% der mtl. Bezugsgröße = 

908,44 € 
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Erheblich Pflegebedürftige (Pflegestufe I) § 15 (1) Nr.1 SGB XI mindes-

tens 14 Std./Woche213 

26,6667% der mtl. Bezugsgröße = 681,33 €. 

Nach der Division durch das Durchschnittsentgelt ergeben sich jeweils für 

6 Monate, 12 Monate und 3 Jahre Versicherungspflicht als Pflegeperson 

folgende EP-Werte: 

 6 Monate  12 Monate  3 Jahre214  

Pflegestufe III 

mind. 28 Std./ 
Woche 

2044 € x 6 KM  

    32.003 €  

= 0,3832 EP 

2044 € x 12 KM  

    32.003 €  

= 0,7664 EP 

 

0,7664 EP x 3  

= 2,2932 EP 

Pflegestufe III 

mind. 21 Std./ 
Woche 

1533 € x 6 KM  

    32.003 €  

= 0,2874 EP 

1533 € x 12 KM  

    32.003 €  

= 0,5748 EP 

 

0,5748 EP x 3 

= 1,7244 EP 

Pflegestufe III 

mind. 14 Std./ 
Woche 

1022 € x 6 KM  

    32.003 €  

= 0,1916 EP 

1022 € x 12 KM  

    32.003 €  

= 0,3832 EP 

 

0,3832 EP x 3  

= 1,1496 EP 

Pflegestufe II 

mind. 21 Std./ 
Woche 

1362,67€ x 6 KM  

      32.003 €  

=0,2555 EP  

1362,67 € x 12 KM  

      32.003 €  

= 0,5110 EP 

 

0,5110 EP x 3  

= 1,5330 EP 

Pflegestufe II 

mind. 14 Std./ 
Woche 

908,44 € x 6 KM  

      32.003 €  

= 0,1703 EP 

908,44 € x 12 KM  

      32.003 €  

= 0,3406 EP 

 

0,3406 EP x 3  

= 1,0218 EP 

Pflegestufe I 

mind. 14 Std./ 
Woche 

681,33 € x 6 KM  

      32.003 €  

= 0,1277 EP 

681,33 € x 12 KM  

      32.003 €  

= 0,2555 EP 

 

0,2555 EP x 3  

= 0,7665 EP 

Tabelle 2: Ermittlung EP für Pflegepersonen 

Nach der o.g. verkürzten Formel werden die Werte aus Tabelle 2 direkt mit 

dem aktuellen Rentenwert multipliziert. Dabei ergeben sich folgende zu-

sätzliche Rentenbeträge für 6 Monate, 12 Monate und 3 Jahre der Versi-

cherungspflicht als Pflegeperson:  

 

                                                
213 Vgl. Reinhardt, in Reinhardt, 2006, § 166 SGB VI Rn. 10. 
214 Die Berechnung des Wertes für 3 Jahre erfolgt unter der Annahme, dass die Bezugs-

größe und das Durchschnittsentgelt unverändert bleiben.   
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 6 Monate 12 Monate  3 Jahre  

Pflegestufe III 

mind. 28 Std./ 
Woche 

0,3832 EP x 27,20 € 
= 10,42 € 

0,7664 EP x 27,20 € 
= 20,85 € 

2,2932 EP x 27,20 € 
= 62,38 € 

Pflegestufe III 

mind. 21 Std./ 
Woche 

0,2874 EP x 27,20 € 
= 7,82 € 

0,5748 EP x 27,20 € 
= 15,63 € 

1,7244 EP x 27,20 € 
= 46,90 € 

Pflegestufe III 

mind. 14 Std./ 
Woche 

0,1916 EP x 27,20 € 
= 5,21 € 

0,3832 EP x 27,20 € 
= 10,42 € 

1,1496 EP x 27,20 € 
= 31,27 € 

Pflegestufe II 

mind. 21 Std./ 
Woche 

0,2555 EP x 27,20 € 
= 6,95 € 

0,5110 EP x 27,20 € 
= 13,90 € 

1,5330 EP x 27,20 € 
= 41,70 € 

Pflegestufe II 

mind. 14 Std./ 
Woche 

0,1703 EP x 27,20 € 
= 4,63 € 

0,3406 EP x 27,20 € 
= 9,26 € 

1,0218 EP x 27,20 € 
= 27,79 € 

Pflegestufe I 

mind. 14 Std./ 
Woche 

0,1277 EP x 27,20 € 
= 3,47 € 

0,2555 EP x 27,20 € 
= 6,95 € 

0,7665 EP x 27,20 € 
= 20,85 € 

Tabelle 3: Ermittlung mtl. Rentenbeträge für Pflege personen 

Kindererziehungszeiten sind ebenfalls Beitragszeiten. Entgeltpunkte wer-

den allerdings nach § 70 (2) SGB VI ermittelt.  

Jeder Kalendermonat mit Kindererziehungszeiten erhält 0,0833 EP. Die-

ser Wert wird dann mit der Anzahl der jeweiligen Kalendermonate mit Kin-

dererziehungszeiten multipliziert. Dieses Ergebnis wird nach der verkürz-

ten Formel direkt mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert.  

Dabei ergeben sich folgende zusätzliche Monatsbeträge für die Rente: 

Für 3 Jahre Kindererziehung : 

0,0833 EP x 36 KM = 2,9988 EP 

2,9988 EP x 27,20 € = 81,57 € 

Für 12 Monate : 

0,0833 EP x 12 KM = 0,9996 EP 

0,9996 EP x 27,20 € = 27,19 € 
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Für 6 Monate : 

0,0833 EP x 6 KM = 0,4998 EP 

0,4998 EP x 27,20 € = 13,59 €. 

Die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und die Anrech-

nungszeiten wegen Schwangerschaft/ Mutterschutz können hier nicht be-

wertet werden, da diese nur im Zusammenhang mit allen rentenrechtli-

chen Zeiten abschließend bewertet werden können. Diese Zeiten werden 

sich aber i.d.R. rentensteigernd auswirken.  

Wird während der Kindererziehungszeit eine Erwerbstätigkeit ausgeübt, 

erfolgt eine additive Bewertung. Dies bedeutet, dass die Bewertung der 

Beitragszeiten aus der Erwerbstätigkeit unverändert erfolgt und zusätzlich, 

bis zum Grenzwert der Anlage 2b SGB VI, die Kindererziehungszeiten 

berücksichtigt werden.  

Diese beiden Berechnungen verdeutlichen, dass die Kindererziehung für  

3 Jahre (81,57 €) wesentlich besser bewertet wird, als eine Pflegetätigkeit 

für den gleichen Zeitraum (maximal 62,38 €). Wenn man bedenkt, dass 

die Pflege besonders in Pflegestufe III mit erheblichen physischen und 

psychischen Belastungen verbunden ist, erscheint diese unterschiedliche 

Bewertung von Pflege und Erziehung als nicht angemessen. Zudem sind 

nur 6 Monate der Pflege durch das PflegeZG abgedeckt.  
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6.1.2 Kranken- und Pflegeversicherung  

 PflegeZG BEEG 

Kranken-
ver-
sicherung/ 
Pflegever-
sicherung 

 

 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
VP als gegen Entgelt Beschäftigter 
bleibt unberührt 

Pflegezeit : Familienversicherung, 
freiwillige Weiterversicherung, pri-
vate Krankenversicherung oder VP 
nach § 5 (1) Nr. 13 SGB V (Rang-
folge) 

Pflegeteilzeit : VP als gegen Ent-
gelt Beschäftigter 

bei geringfügiger Teilzeittätigkeit 
gleiche Möglichkeiten der Absiche-
rung wie bei Pflegezeit  
 
 
 
 

Besonderheiten : finanzielle Aner-
kennung des Pflegebedürftigen für 
die Pflegeperson bis zu einem dem 
Pflegegeld entsprechenden Betrag, 
ist keine beitragspflichtige Einnah-
me, somit dafür Beitragsfreiheit 

Beitragszuschuss auf Antrag für 
freiwillige oder eine VP nach § 5 (1) 
Nr. 13 SGB V und für die damit in 
Zusammenhang stehende Pflege-
versicherung (bei Pflegezeit und bei 
geringfügiger Teilzeittätigkeit wäh-
rend Pflegezeit) 

 

 
 
 

Elternzeit : Mitgliedschaft besteht 
beitragsfrei fort  

 
 
 
Elternteilzeit : VP als gegen Ent-
gelt Beschäftigter (bei geringfügi-
ger Teilzeittätigkeit besteht Mitg-
liedschaft beitragsfrei fort 
 

 
Elterngeld : während der Be-
zugsdauer besteht Mitgliedschaft 
fort 

Besonderheiten : Elterngeld ist 
beitragsfrei 

Tabelle 4: Vergleich PflegeZG u. BEEG in der Kranke n- u. Pflegeversicherung 

Bei der Pflegezeit muss sich die Pflegeperson selbst um die Absicherung 

in der Kranken- und Pflegeversicherung kümmern. Dabei muss sie die 

Beiträge, außer bei einer Familienversicherung, alleine tragen. Für eine 

Pflegezeit oder geringfügige Teilzeittätigkeit während der Pflegezeit wer-

den auf Antrag Beitragszuschüsse gewährt. Da für die Berechnung der 

Beiträge auch anderweitige Einnahmen z.B. aus Vermietung und Verpach-

tung herangezogen werden, können die zu zahlenden Beiträge den Bei-

tragszuschuss übersteigen. Bei der Beitragsberechnung bleibt eine finan-

zielle Anerkennung durch den Pflegebedürftigen an die Pflegeperson bis 

zur Höhe des Pflegegeldes außer Betracht.  
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Während der Elternzeit besteht die Mitgliedschaft, soweit kein Arbeitsent-

gelt erzielt wird, beitragsfrei fort. Gleiches gilt für eine geringfügige Teilzeit-

tätigkeit während der Elternzeit. Das Fortbestehen der Mitgliedschaft muss 

nicht beantragt werden. Sogar anderweitige Einnahmen und auch das El-

terngeld sind beitragsfrei. Diese Regelungen gelten auch für den alleini-

gen Bezug von Elterngeld ohne Elternzeit.  

Abgesehen von der Tatsache, dass die Pflegeperson teilweise oder ganz 

auf Arbeitsentgelt verzichtet, entstehen ihr u.U. sogar noch zusätzliche 

Beitragskosten für ihren Versicherungsschutz. Auch diese Regelung ent-

spricht nicht dem Stellenwert, den die Pflege in der Gesellschaft haben 

sollte.  

6.1.3 Arbeitslosenversicherung  

 PflegeZG BEEG 

Arbeits-
losenver-
sicherung 

 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
VP als gegen Entgelt Beschäftigter 
bleibt unberührt 

Pflegezeit : VP als Pflegeperson 
unter zusätzl. Voraussetzungen 

 
Pflegeteilzeit : VP als gegen Ent-
gelt Beschäftigter ist vorrangig  

bei geringfügiger Teilzeittätigkeit 
VP als Pflegeperson bei Erfüllung 
der zusätzlichen Voraussetzungen 
 

Besonderheiten : Beitragszahlung 
durch Leistungsträger der Pflege-
versicherung des Pflegebedürftigen 

Zeiträume der Pflegezeit oder der 
Pflegeteilzeit bleiben bei der Ermitt-
lung des Bemessungszeitraums für 
die Berechnung des Arbeitslosen-
geldes außer Betracht 

 

 
 
 

Elternzeit : VP als Erziehender 
unter zusätzl. Voraussetzungen 
 

Elternteilzeit : VP als gegen Ent-
gelt Beschäftigter ist vorrangig 

bei geringfügiger Teilzeittätigkeit 
VP als Erziehender bei Erfüllung 
der zusätzlichen Voraussetzun-
gen 

Besonderheiten : Beitragsfreiheit 
 
 

Zeiträume der Erziehung des 
Kindes in dessen ersten 3 Le-
bensjahren sowie Zeiträume mit 
Bezug von Elterngeld bleiben bei 
der Ermittlung des Bemessungs-
zeitraums für die Berechnung des 
Arbeitslosengeldes außer Be-
tracht  

nur für einen Elternteil gleichzeitig 
möglich 
 

Tabelle 5: Vergleich PflegeZG u. BEEG in der Arbeit slosenversicherung 
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Für die Pflegeperson besteht während der Pflegezeit Versicherungspflicht. 

Die Beiträge zahlt der Leistungsträger der Pflegeversicherung des  

Pflegebedürftigen. Bei mehr als geringfügiger Teilzeittätigkeit während der 

Pflegezeit, ist die Versicherungspflicht für die Teilzeittätigkeit vorrangig. 

Für den Fall, dass die Pflegeperson nach der Pflegezeit/ Pflegeteilzeit ar-

beitslos wird, hat sie keinen Nachteil. Die Zeiten ohne oder mit verminder-

tem Arbeitsentgelt bleiben, wie bei der Elternzeit/Elternteilzeit, bei der Er-

mittlung des Bemessungszeitraumes für die Berechnung des Arbeitslo-

sengeldes außer Betracht.  

Bei Erziehenden besteht in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes Ver-

sicherungspflicht. Für diese Versicherungspflicht besteht Beitragsfreiheit. 

Bei Erziehenden mit Teilzeitbeschäftigung ist die Versicherungspflicht wie 

bei der Pflegeteilzeit geregelt. Die Zeiten ohne oder mit vermindertem Ar-

beitsentgelt wegen der Betreuung und Erziehung eines Kindes in dessen 

ersten 3 Lebensjahren bleiben bei der Ermittlung des Bemessungszeit-

raumes für die Berechnung des Arbeitslosengeldes außer Betracht. Glei-

ches gilt für Zeiten des Bezuges von Elterngeld. 215 

Hinsichtlich der Absicherung in der Arbeitslosenversicherung bestehen bei 

der Pflegezeit/ Pflegeteilzeit und den Zeiten für die Erziehung weitgehend 

gleiche Regelungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
215 Vgl. Buchner/Becker, 2008, Vorbemerkung zu §§ 15-21 BEEG Rn. 64. 
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6.1.4 Unfallversicherung  

 PflegeZG BEEG 

Unfallver-
sicherung 

 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
VP als gegen Entgelt Beschäftigter 
bleibt unberührt  

daneben VP als Pflegeperson unter 
zusätzlichen Voraussetzungen  

Pflegezeit : VP als Pflegeperson 
unter zusätzlichen Voraussetzun-
gen  

Pflegeteilzeit : VP als Pflegeperson 
bei Erfüllung der zusätzl. Voraus-
setzungen  

daneben VP als gegen Entgelt Be-
schäftigter (auch bei geringfügiger 
Teilzeittätigkeit) 
 

 

 

 
 
 
Elternzeit : keine VP als Erzie-
hender möglich 
 

Elternteilzeit : VP als gegen Ent-
gelt Beschäftigter (auch bei ge-
ringfügiger Teilzeittätigkeit) 

 

Tabelle 6: Vergleich PflegeZG u. BEEG in der Unfall versicherung 

Für Zeiten der Pflege eines Pflegebedürftigen besteht Versicherungs-

schutz für die Pflegeperson in der gesetzlichen Unfallversicherung. Beiträ-

ge werden hierfür nicht erhoben. Für Zeiten der Erziehung eines Kindes 

besteht dagegen kein Versicherungsschutz. 
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6.2 Arbeitsrechtlich  

6.2.1 Ankündigungsfrist und Kündigungsschutz 

 PflegeZG BEEG 

Ankün-
digungs-
frist 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
nein, aber unverzügliche Mitteilung 

Pflegezeit / Pflegeteilzeit : mindes-
tens 10 Arbeitstage vor Beginn 

 

 

 
Elternzeit / Elternteilzeit : mindes-
tens 7 Wochen vor Beginn 

 

Kündi-
gungs-
schutz  

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
ab Mitteilung bis zum Ende 

Pflegezeit : ab Ankündigung der 
Pflegezeit bis zu deren Ende 

Pflegeteilzeit : ab Ankündigung der 
Pflegezeit mit Teilzeittätigkeit bis zu 
deren Ende (nur bei Teilzeittätigkeit 
beim gleichen Arbeitgeber) 

Besonderheiten : Kein Kündi-
gungsschutz für Teilzeittätigkeit bei 
einem anderen Arbeitgeber 

keine Höchstfrist für eine Ankündi-
gung der Pflegezeit/ Pflegeteilzeit 
  

 

 
Elternzeit : ab Ankündigung der 
Elternzeit bis zu deren Ende  

Elternteilzeit : es gilt das Gleiche 
wie bei der Elternzeit 
 
 

Besonderheiten : Kein Kündi-
gungsschutz für Teilzeittätigkeit bei 
einem anderen Arbeitgeber 

Kündigungsschutz frühestens 8 
Wochen vor Beginn 

Tabelle 7: Ankündigungsfristen u. Kündigungsschutz im PflegeZG u. BEEG 

Die längere Ankündigungsfrist für eine Elternzeit lässt sich mit einer bes-

seren Planbarkeit erklären. Den werdenden Eltern ist bereits frühzeitig ein 

voraussichtlicher Geburtstermin bekannt. Die Mutterschutzfrist nach der 

Geburt beträgt i.d.R. 8 Wochen nach der Geburt. Somit kann die Mutter 

auch nach der Geburt noch wirksam Elternzeit, für die Zeit im Anschluss 

an die Schutzfristen, geltend machen. Pflegebedürftigkeit dagegen tritt 

häufig unvermittelt ein. Die Angehörigen müssen auf die neue Situation 

schnell reagieren können, damit die Versorgung des Pflegebedürftigen 

sichergestellt werden kann. Dazu trägt auch die Regelung des § 2  

PflegeZG bei. Durch eine gleichzeitige Geltendmachung der Pflegezeit 

nach § 3 PflegeZG kann auch nach Ablauf der 10 Arbeitstage eine lücken-

lose Versorgung des Pflegebedürftigen sichergestellt werden.  

Da für die Ankündigung lediglich eine Mindestfrist von 10 Arbeitstagen 

vorgesehen ist, besteht hier eine Missbrauchsmöglichkeit. Der Beschäftig-
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te könnte den Kündigungsschutz fast beliebig ausdehnen, in dem er be-

reits Monate oder Jahre im Voraus ankündigt, zu einem bestimmten Da-

tum einen pflegebedürftigen Angehörigen pflegen zu wollen. Dem Be-

schäftigten könnte dieses Verhalten als rechtsmissbräuchlich ausgelegt 

werden. Er könnte dieses Vorgehen allerdings damit begründen, dass er 

dem Arbeitgeber ausreichend Zeit geben will, sich auf seine Abwesenheit 

einzustellen und ggf. eine Ersatzkraft zu beschaffen.216 

§ 18 (1) BEEG schließt ein derartiges Verhalten aus. Zwar besteht auch 

bei Elternzeit ab wirksamer Ankündigung Sonderkündigungsschutz, dieser 

kann jedoch frühestens 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit greifen. Eine 

vergleichbare Regelung wäre auch im Pflegezeitgesetz notwendig, um die 

Missbrauchsgefahr auszuschließen.  

6.2.2 Urlaubskürzung und –übertragung  

 PflegeZG BEEG 

Urlaubs-
kürzung  

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
Nein 

Pflegezeit : Nein 
 
 

Pflegeteilzeit : nein; eigenständiger 
Urlaubsanspruch aus Teilzeittätig-
keit 

 
 

Elternzeit : Urlaubsanspruch kann 
um 1/12 je vollen Kalendermonat in 
diesem Urlaubsjahr gekürzt werden 

Elternteilzeit : nein; eigenständiger 
Urlaubsanspruch aus der Teilzeittä-
tigkeit  

Urlaubs-
übertra-
gung  

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
nein 

Pflegezeit : nein 
 
 
 
 
 

Pflegeteilzeit : nein 
 

 

 
Elternzeit : Übertragung des Ur-
laubsanspruchs der wegen der 
Elternzeit nicht vollständig in An-
spruch genommen wurde, wird auf 
die Zeit nach Ende der Elternzeit 
übertragen 

Elternteilzeit : nein  

Tabelle 8: Urlaubskürzung u. -übertragung im Pflege ZG u. BEEG 

Der im Urlaubsjahr zustehende Urlaubsanspruch kann für jeden vollen 

Kalendermonat der Elternzeit um 1/12 gekürzt werden. Mangels einer  

vergleichbaren Regelung im PflegeZG kann diese Kürzung bei einer  

                                                
216 Vgl. Preis/Nehring, NZA 2008, 729, S. 735. 
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Pflegezeit nicht erfolgen. Urlaub, der vor Beginn der Elternzeit nicht in 

Anspruch genommen wurde, wird auf die Zeit nach deren Ende übertra-

gen. Eine entsprechende Regelung fehlt im PflegeZG. Konnte der zuste-

hende Urlaub wegen einer Pflegezeit nicht in Anspruch genommen wer-

den, erfolgt keine Übertragung auf die Zeit nach Ende der Pflegezeit und 

der Urlaub verfällt.  

Eine Benachteiligung der Pflegeperson ist hierdurch nicht zu erwarten, da 

sie in den meisten Fällen ihren Urlaub noch vor Beginn der Pflegezeit in 

Anspruch nehmen kann (siehe Kapitel 5.2.1).  

Ob die fehlenden Regelungen zum Urlaub zum Vor- oder Nachteil der 

Pflegeperson sind, hängt vom Einzelfall ab. Um eine Gleichbehandlung 

der Pflegepersonen zu erreichen, wäre eine gesetzliche Regelung zur Be-

handlung von Urlaubsansprüchen im PflegeZG sinnvoll.  

6.2.3 Mindestbetriebsgröße  

 PflegeZG BEEG 

Mindest-
betriebs-
größe 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
nein 

Pflegezeit / Pflegeteilzeit : nur bei 
Arbeitgebern mit i.d.R. mehr als 15 
Beschäftigten 

 

 
Elternzeit : nein 

Elternteilzeit : nur bei Arbeitgebern 
mit i.d.R. mehr als 15 Arbeitneh-
mern  

Elterngeld : nein 
 

Tabelle 9: Mindestbetriebsgröße im PflegeZG u. BEEG  

Pflegezeit kann nur gegenüber Arbeitgebern mit i.d.R. mehr als 15 Be-

schäftigten geltend gemacht werden. Durch diese Regelung werden  

alleine mehr als 4,5 Millionen Beschäftigte in Betrieben mit weniger als  

10 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von den Regelungen des 

Pflegezeitgesetzes ausgeschlossen.217 Diese Einschränkung ist aus Ar-

beitnehmersicht zumindest fragwürdig, zumal für die wesentlich längere 

Elternzeit eine solche Einschränkung im BEEG nicht besteht. Im BEEG ist 

                                                
217 Vgl. Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2009, Wiesbaden 2009, S.495. 
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eine Betriebsgröße von mindestens 15 Arbeitnehmern nur für den An-

spruch auf Teilzeit während der Elternzeit Voraussetzung. 

6.2.4 Teilzeit und Wartezeit  

 PflegeZG BEEG 

Teilzeit  Pflegezeit entweder als vollständige 
oder als teilweise (Pflegeteilzeit) 
Freistellung von der Arbeitsleistung 
möglich 

Umfang: keine Beschränkungen 
ggf. besondere Regelungen bei 
Sozialversicherung  

Anspruch auf Elternzeit und Ans-
pruch auf Teilzeittätigkeit während 
der Elternzeit beim eigenen Arbeit-
geber bestehen getrennt voneinan-
der; bei Elternteilzeit muss beides 
geltend gemacht werden  

Umfang: maximal 30 Std./Woche 

Wartezeit  keine  Elternzeit : keine 

Elternteilzeit : mindestens 6 Mona-
te ununterbrochenes Arbeitsver-
hältnis  

Elterngeld : keine 
 

Tabelle 10: Teilzeit u. Wartezeit im PflegeZG u. BE EG 

Bei der Pflegezeit kann von vornherein zwischen einer vollständigen oder 

einer teilweisen Freistellung von der Arbeitsleistung gewählt werden.  

§ 15 (1) BEEG dagegen bewirkt eine vollständige Freistellung von der Ar-

beitsleistung. Der Anspruch auf eine Teilzeittätigkeit muss gesondert  

geltend gemacht werden. Es besteht dabei die Gefahr, dass die Elternzeit 

angetreten werden muss und über die beantragte Teilzeittätigkeit mit dem 

Arbeitgeber keine Einigung erzielt werden kann. Der Arbeitnehmer kann 

eine Verringerung der Arbeitszeit dann nur unter erschwerten Bedingun-

gen (Mindestbetriebsgröße und Wartezeit) beanspruchen.  

Während der Elternzeit darf die Erwerbstätigkeit 30 Stunden pro Woche 

nicht übersteigen. Eine solche Beschränkung ist zwar im PflegeZG nicht 

zu finden, allerdings ist die Einhaltung dieser Grenze für eine sozialrechtli-

che Absicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung maßgeblich.  

Durch diese zeitliche Grenze soll die Versorgung und Betreuung des Kin-

des bzw. des Pflegebedürftigen gewährleistet werden.  

Für die Anwendbarkeit des PflegeZG besteht keine Wartezeit. Gleiches 

gilt für das BEEG mit der Einschränkung, dass für den Anspruch auf  
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Teilzeittätigkeit während der Elternzeit das Arbeitsverhältnis mindestens 6 

Monate ununterbrochen bestehen muss.  

6.2.5 Anspruchsdauer  

 PflegeZG BEEG 

An-
spruchs-
dauer 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
maximal 10 Arbeitstage  

Pflegezeit / Pflegeteilzeit : maxi-
mal 6 Monate 

 

 

 
Elternzeit / Elternteilzeit : erste 3 
Lebensjahre des Kindes 

Elterngeld : höchstens 12 bzw. 24 
Monatsbeträge für einen Elternteil 
 

Tabelle 11: Anspruchsdauer im PflegeZG u. BEEG 

Die Dauer der Elternzeit ist auf 3 Jahre beschränkt. Elterngeld wird  

höchstens 12 Monate, bei Inanspruchnahme beider Elternteile, für 14 Mo-

nate gezahlt. Dieses kann unter Halbierung des Auszahlungsbetrages für 

maximal 24/28 Monate in Anspruch genommen werden. Spätestens nach 

Ende der 3-jährigen Elternzeit kann die Betreuung des Kindes zumindest 

zeitweise im Kindergarten erfolgen. Dem betreuenden Elternteil ermöglicht 

dies die Wiederaufnahme oder Ausweitung der Erwerbstätigkeit. Die ge-

samte Anspruchsdauer für die kurzzeitige Arbeitsverhinderung beträgt 

maximal 10 Arbeitstage. Die Pflegezeit ist auf 6 Monate beschränkt. Da 

die durchschnittliche Pflegedauer (etwa 8 Jahre)218 aber wesentlich darü-

ber liegt, sollte über eine Ausweitung der Höchstdauer für die Pflegezeit 

nachgedacht werden. Dadurch würden die Pflegepersonen nicht bereits 

nach dieser relativ kurzen Zeit vor die Entscheidung gestellt, ggf. ihr Ar-

beitsverhältnis aufgeben zu müssen. 

 

 

 

 

                                                
218 Vgl. DGB Bundesvorstand (Hrsg.), Vereinbarkeit von Beruf und Pflege – ein Hand-

lungsfeld für Betriebsräte, Berlin 2008, S. 3;  
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6.2.6 Flexibilität 

 PflegeZG BEEG 

Flexibili-
tät 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung :  
i.d.R. keine Aufteilung  

Pflegezeit / Pflegeteilzeit : keine 
Aufteilung möglich 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Besonderheiten : Verlängerung/ 
vorzeitige Beendigung nur in be-
sonderen Fällen ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers möglich  
 

 

 
Elternzeit : Aufteilung auf 2 Zeitab-
schnitte möglich 
Übertragung von maximal 12 Mo-
naten auf die Zeit bis zur Vollen-
dung des 8. Lebensjahres 

Elternteilzeit : Anspruch auf zwei-
malige Verringerung der Arbeitszeit 

Elterngeld : Verdopplung der Be-
zugsdauer mit Halbierung der Aus-
zahlungsbeträge möglich 

 
 
Besonderheiten : Verlängerung/ 
vorzeitige Beendigung nur in be-
sonderen Fällen ohne Zustimmung 
des Arbeitgebers möglich 

Tabelle 12: Flexibilität im PflegeZG u. BEEG 

Die Elternzeit kann auf 2 Zeitabschnitte und mit Zustimmung des Arbeit-

gebers auf weitere Zeitabschnitte verteilt werden. Darüber hinaus besteht 

eine Übertragungsmöglichkeit für maximal 12 Monate auf die Zeit bis zur 

Vollendung des 8. Lebensjahres des Kindes. Die kurzzeitige Arbeitsver-

hinderung ist eine sehr flexible Möglichkeit, um auf Pflegeanforderungen 

schnell reagieren zu können. Die Möglichkeit einer Aufteilung der Pflege-

zeit war in der Literatur umstritten. Nach neuester Rechtssprechung ist 

eine Aufteilung der Pflegezeit nicht möglich. Die Pflegezeit muss an einem 

Stück beansprucht werden.219 Dadurch ist die Pflegezeit unflexibler. Ande-

rerseits verhindert dies einen ausufernden Kündigungsschutz, der durch 

eine Aufteilung der Pflegezeit auf mehrere Zeitabschnitte entstehen könn-

te. Der Beschäftigte könnte immer nur für einzelne Tage Pflegezeit gel-

tend machen und so den Kündigungsschutz fast unbegrenzt ausdehnen.  

Auf der einen Seite gibt diese Regelung im PflegeZG dem Arbeitgeber 

Planungssicherheit, auf der anderen Seite wird sie einer Reihe von  

                                                
219 ArbG Stuttgart, Urteil v. 24.09.2009 - 12 Ca 1792/09, BB 2009, S. 2477 f. 
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Pflegesituationen nicht gerecht. Zumindest eine Aufteilung auf 2 Zeitab-

schnitte sollte im Bedarfsfall möglich sein.  

6.2.7 Entgeltfortzahlung und finanzielle Absicherun g  

 PflegeZG BEEG 

Entgelt-
fortzah-
lung  

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
ggf. auf Grund anderer Vorschriften 

Pflegezeit : nein 

Pflegeteilzeit : nein, aber Anspruch 
auf Arbeitsentgelt aus der Teilzeit-
tätigkeit  

 

 
Elternzeit : nein 

Elternteilzeit : nein, aber Anspruch 
auf Arbeitsentgelt aus der Teilzeit-
tätigkeit  

 

Finan-
zielle 
Absiche-
rung 

Kurzzeitige Arbeitsverhinderung : 
nicht vorgesehen  

Pflegezeit : keine; evtl. finanzielle 
Anerkennung durch den Pflegebe-
dürftigen 

Pflegeteilzeit : durch Arbeitsentgelt 
aus Teilzeittätigkeit; zusätzlich evtl. 
durch finanzielle Anerkennung 
durch den Pflegebedürftigen  

 

 

 
Elternzeit : in den ersten 12 bzw. 
24 Lebensmonaten des Kindes 
durch den Bezug von Elterngeld  

Elternteilzeit : durch das Arbeits-
entgelt aus der Teilzeittätigkeit; 
zusätzlich in den ersten 12 bzw. 24 
Lebensmonaten des Kindes durch 
ein auf Grund der Teilzeittätigkeit 
vermindertes Elterngeld  
 

Tabelle 13: Entgeltfortzahlung/finanzielle Absicher ung im PflegeZG u. BEEG 

Weder für die kurzzeitige Arbeitsverhinderung noch für die Pflegezeit be-

steht ein Entgeltfortzahlungsanspruch aus dem PflegeZG. Entgeltfortzah-

lungsansprüche können sich für die kurzzeitige Arbeitsverhinderung aus 

anderen gesetzlichen Regelungen oder vertraglichen Vereinbarungen er-

geben. Auch im BEEG ist eine Entgeltfortzahlung nicht vorgesehen.  

Wird während der Elternzeit Elterngeld bezogen, besteht zumindest für 

dessen Bezugsdauer eine finanzielle Absicherung. I.d.R. hat jeder der sich 

in Elternzeit befindet, auch einen Anspruch auf Elterngeld. Während einer 

Pflegezeit besteht kein Anspruch auf eine vergleichbare Leistung. Die 

Pflegeperson hat auch keinen Anspruch auf das Pflegegeld. Dieses steht 

dem Pflegebedürftigen zu. Die Pflegeperson ist deshalb auf eine freiwillige 

finanzielle Anerkennung durch den Pflegebedürftigen angewiesen oder 

muss den eigenen Lebensunterhalt ggf. aus Rücklagen finanzieren. Für 
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Pflegepersonen, die ihre Erwerbstätigkeit wegen der Pflege wesentlich 

einschränken oder sogar vollständig aufgeben müssen, sollte eine ent-

sprechend dem Elterngeld gestaltete Regelung eingeführt werden.  
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7 Fazit und Ausblick 

PflegeZG und BEEG sind Gesetze, die sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigte absichern, wenn diese die Pflege von nahen Angehörigen bzw. 

die Erziehung von Kindern übernehmen. Die Absicherung erfolgt in den 

Systemen der Sozialversicherung und im Bezug auf den Arbeitsplatz. Für 

die Beschäftigten hat dies eine hohe Bedeutung. 

Durch die Kündigungsverbote ist der Schutz des Arbeitsplatzes sehr weit-

gehend und in beiden Gesetzen als nahezu gleichwertig anzusehen.  

Obwohl das PflegeZG mit seinen Regelungen an das BEEG angelehnt 

wurde, bleibt es, bezogen auf die Absicherung in der Sozialversicherung, 

hinter den Regelungen des BEEG zurück. Dies gilt in besonderem Maße 

sowohl für die Dauer der Pflegezeit, als auch für die finanzielle Absiche-

rung während der Pflegezeit. Der vollkommene Ausschluss der Beschäf-

tigten in Betrieben mit 15 und weniger Beschäftigten bei der Pflegezeit, 

scheint nicht akzeptabel. Die schlechtere Bewertung der Pflege in der 

Rentenversicherung und die mögliche Schlechterstellung in der Kranken-

versicherung sollten beseitigt werden. 

Es erscheint daher notwendig das PflegeZG ebenso weiterzuentwickeln, 

wie es beim BEEG (mit seinen Vorstufen) der Fall ist. So gibt es Absichts-

erklärungen der Politik im Koalitionsvertrag 2009, Verbesserungen beim 

PflegeZG220  und BEEG (Teilelterngeld)221  umsetzen zu wollen. Welche 

Gesetzesänderungen sich tatsächlich ergeben werden, bleibt aber, vor 

allem in Zeiten leerer Kassen, abzuwarten.  

 

 

 

 

                                                
220 Vgl. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, beschlossen und unterzeichnet 

am 26.10.2009, S. 92. 
221 Vgl. ebenda, S. 69. 
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